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Die Gemeinde SH 2/2022

Der SHGT hatte am 10. November 2021 
zur 12. Klima- und Energiekonferenz nach 
Rendsburg eingeladen – und dieser Einla-
dung sind zahlreiche interessierte Besu-
cher gefolgt: Rund 100 Gäste haben sich 
die spannenden und kurzweiligen Vorträ-
ge der Referenten angehört, sich bei den 
Ausstellern vor Ort über deren Arbeit und 
Angebote informiert und nicht zuletzt 
diese Plattform für ungezwungene Ge-
spräche und munteren Austausch ge-
nutzt. Die Bandbreite an Themen reichte 
bei den Vorträgen von einem Blick auf die 
Klimakrise und auf die Chancen, diese 
noch in den Griff zu bekommen, über 
digitale CO -Bilanzierung für Kommunen, 2

die Perspektiven der Wasserstoffwirt-
schaft und konkrete Unterstützungsange-
bote für Kommunen zum Thema Nachhal-
tigkeit bis hin zu Mobilität im ländlichen 
Raum und Energien der Zukunft anhand 
konkreter Praxisbeispiele, die in den Fo-
ren am Nachmittag im Mittelpunkt stan-
den.
Klimaschutz – unbestritten eines der 
wichtigsten Themen unserer Zeit. Das hat 

Klimawende – stehen die Zeichen auf 
Hoffnung oder Krisenstimmung?

12. Klima- und Energiekonferenz des Schleswig-Holsteinischen Gemeindetages 
am 10. November 2021 im Hohen Arsenal des Kulturzentrums in Rendsburg

Danica Rehder, SHGT

Danica Rehder

Die 12. Klima- und Energiekonferenz des Schleswig-Holsteinischen Gemeindetages 
hat viele interessierte Besucher nach Rendsburg gelockt. 
Fotos: Henning Angerer (17), Daniel Kiewitz (4)

der SHGT bereits vor vielen Jahren 
erkannt und 2009 erstmals eine Klima- 
und Energiekonferenz veranstaltet. Wie 
Landesgeschäftsführer Jörg Bülow in 
seinen Begrüßungsworten bei der 12. 
Klima- und Energiekonferenz betonte, ist 
das Thema Klimaschutz präsenter denn 
je. Er bedauerte, dass die Veranstaltung 
2020 wegen der Pandemie ausfallen 
musste. „Umso mehr freue ich mich, dass 
wir in diesem Jahr unsere Tagungsserie 
fortsetzen können und auf ein so großes 
Interesse stoßen“, sagte Bülow, der sich 
zudem herzlich bei Martina Schütz und 
ihrem Sohn Michael Schütz, dem Organi-
sationsteam von Congress und Presse, 
bedankte. Einen besonderen Dank richte-
te Jörg Bülow auch an Thomas Wälter aus 
dem Umweltministerium (MELUND). Der 
Referatsleiter ist kurzfristig als Referent für 
Umweltminister Jan Philipp Albrecht (Grü-
ne) eingesprungen, der zu den Koalitions-
verhandlungen nach Berlin gerufen wor-
den war. 

Zwei weitere Redner sind kurzfristig aus-
gefallen, doch der SHGT hat auch in die-
sen Fällen mit Dr. Maria Hock und Rein-
hard Christiansen für spannende Alterna-
tiven gesorgt, die das jeweilige Publikum 
mit ihren Themen begeistert haben. 
Bereits in der Ansprache von Landesge-
schäftsführer Bülow wurde einmal mehr 
deutlich, wie sehr das Thema Klima auch 
die Politik beschäftigt. Klimaschutz werde 
ein zentrales Thema der neuen Bundesre-
gierung sein. Ebenso wie er im Landtags-

Jörg Bülow
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wahlkampf im Frühjahr 2022 und dann in 
der neuen Landtagswahlperiode eine gro-
ße Rolle spielen werde. Klimaschutz ist 
aber natürlich auch insbesondere direkt 
vor Ort, sprich für die Kommunen, eine 
Herausforderung. Wie Klimaschutz nach-
haltig gelingen kann, haben einige Refe-
renten anhand verschiedener Praxisbei-
spiele aufgezeigt. Jedes nachhaltige 
Projekt kann zu dem verschärften Kli-
maschutzgesetz Deutschlands, das Kli-
maneutralität bis 2045 vorsieht, beitragen 
und auch dazu, dass das Pariser 1,5 
Grad-Ziel der Vereinten Nationen von 
2015 doch noch erreicht wird. Was es für 
aktuelle Fördermöglichkeiten im Rahmen 
des CO -Gebäudesanierungsprogramms 2

für Kommunen gibt, erläuterte Axel Pa-
pendieck von der Kreditanstalt für Wieder-
aufbau (KfW). 

Dr. Klaus Wortmann   

Erik Brauer

Jörg Bülow bedankte sich in seiner Begrü-
ßungsrede abschließend bei allen Vortra-
genden und allen teilnehmenden Ausstel-
lern. Auch richtete er herzliche Dankes-
worte an die beiden Moderatoren der Fo-
ren: Dr. Klaus Wortmann von der Gesell-
schaft für Energie und Klimaschutz und 
Erik Brauer von der IB.SH Energieagentur.  
Mit seinem kurzweiligen Ausblick auf das 
Tagesprogramm hat Jörg Bülow die Gäs-
te der 12. Klima- und Energiekonferenz 
des SHGT bestens auf die Veranstaltung 
eingestimmt. Und die Referenten sind 
seinen Vorschusslorbeeren mehr als ge-
recht geworden: Das allgemeine Stim-
mungsbild der Besucher war durchge-
hend positiv. „Spannende Vorträge, super 
Referenten, eine tolle Möglichkeit zum 
Netzwerken“, sind nur einige der Kom-
mentare, die bei den Gesprächen in den 
Pausen fielen. 

Publikum von Vorträgen begeistert
Zu dem begeisterten Publikum, das sich 
unter anderem aus Gemeindevertretern, 
Bürgermeistern, Mitarbeitern von Stadt-, 
Amts- und Gemeindeverwaltungen, Ver-
tretern von Institutionen und Unterneh-
men sowie Leitenden Verwaltungsbeam-
ten zusammengesetzt hat, zählte auch 
der Bürgermeister der Gemeinde Grabau: 
Bernd Granzow selbst gehört mit seiner 
kleinen Gemeinde im Kreis Herzogtum 
Lauenburg zu den schleswig-holsteini-
schen Vorreitern in Sachen Energiewende 
und Nachhaltigkeit. Mit dem Umbau der 
nicht mehr ausreichenden Teichkläranla-
ge, die dadurch letztlich nahezu energie-
autark betrieben werden kann, hat die 
Gemeinde ein beispielhaftes Projekt auf 

Das Publikum verfolgte gespannt den Vortrag von Thomas Wälter.

den Weg gebracht, für das sie 2021 bei 
der EnergieOlympiade ausgezeichnet 
worden ist. Mit der Photovoltaikanlage mit 
innovativem Stromspeicher zur Energie-
versorgung der Kläranlage ist die Ge-
meinde Grabau zum Sieger in der Katego-

rie „EnergieProjekt – große technische 
Maßnahme“ gekürt geworden. Bernd 
Granzow stimmte in die allgemeine positi-
ve Resonanz zu den Beiträgen der Refe-
renten bei der Klima- und Energiekonfe-
renz ein: „Die Vorträge sind sehr interes-
sant.“ 
Den Anfang in einer ganzen Reihe span-
nender und kurzweiliger Beiträge machte 
Thomas Wälter, der im Umweltministeri-
um das Referat für Landschaftsplanung, 
Eingriffsregelung, UVP (steht für Umwelt-
verträglichkeitsprüfung, Anm. d. Red.), 
Sport und Erholung leitet. Der Referatslei-
ter hat in seinem Vortrag die Biodiversi-
tätsstrategie des Landes Schleswig-Hol-
stein vorgestellt und damit über einen 
Themenbereich referiert, der eng mit dem 
Klimaschutz verbunden ist. „Denn“, wie 
SHGT-Geschäftsführer Bülow in seiner 
Ankündigung bereits betont hat, „der 
Klimawandel beeinflusst die Biodiversität 
und ein Ziel des Klimaschutzes ist es, die 
Vielfalt des Lebens zu erhalten. Auf der 
anderen Seite helfen uns einige Maßnah-
men der Biodiversität, den Klimafolgen zu 
begegnen. Und wiederum andererseits 
müssen wir bei der Energiewende, insbe-
sondere bei der Erzeugung erneuerbarer 
Energien, besonders auf den Erhalt der 
Biodiversität achten.“ 
Kaum stand Thomas Wälter auf der Büh-
ne, hat das Publikum gemerkt: Der Refe-
ratsleiter ist ein Mann, der für das brennt, 
was er tut. Das wurde bereits nach den 
ersten Worten deutlich. Lebhaft und kurz-
weilig brachte er dem Publikum nahe, 
inwiefern Biodiversität und Klimaschutz 
miteinander verbunden sind und warum 
der Erhalt der biologischen Vielfalt so 

wichtig ist. Die Landes-Biodiversitäts-
strategie „Kurs Natur 2030“ soll den 
anhaltenden Verlust von Lebensräumen, 
Arten und genetischer Vielfalt zu Wasser 
und an Land stoppen. Warum aber ist das 
überhaupt von so großer Bedeutung? Wie 
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der Diplom-Forstwirt und Diplom-Öko-
loge ausführte, ist „eine lebenswerte Um-
welt mit einem funktions- und leistungsfä-
higen Naturhaushalt, sauberem Wasser, 
produktiven Böden, einer guten Artenaus-
stattung und ‚funktionierenden Ökosyste-
men' die Grundlage für das menschliche 
Leben, Wohlbefinden und die Erholung 
sowie für die dauerhafte Sicherstellung 
der Lebensgrundlagen künftiger Genera-
tionen“. 

Thomas Wälter

Bildung als wichtiger Eckpfeiler
Die zentrale Säule der Strategie bildet 
dabei die Bestimmung und fortlaufende 
Entwicklung einer sogenannten Grün-
Blauen Infrastruktur. „Biologische Vielfalt, 
Klimawandel und Gewässerschutz sollen 
im Rahmen der Strategie zukünftig auf 
gebündelte Weise betrachtet und organi-
siert werden.“ Ziel von „Kurs Natur 2030“ 
ist es, „eine qualitative und quantitative 
Verbesserung des Zustands der landesty-
pischen schleswig-holsteinischen Haupt-
lebensräume, wie z.B. Küsten, Moore, 
Auen, Gewässer und deren Lebensge-
meinschaften“ zu erreichen. Wie in der 
Biodiversitätsstrategie steht, ist „ein Sys-
tem verbundener, naturnaher Lebens-
raumkomplexe von Wäldern, Mooren und 
Niederungen zentrale Voraussetzung für 
den Erhalt der Anpassungsfähigkeit der 
Natur und somit für eine erfolgreiche 
Anpassung an den Klimawandel.“ Um die 
Ziele zu erreichen, gibt es ein großes Netz-
werk für aktiven Austausch. Thomas Wäl-
ter und seine Mitarbeiter arbeiten mit 
vielen anderen Akteuren zusammen, tau-
schen sich unter anderem mit Experten 
und auch den Menschen vor Ort aus. Ein 
wichtiger Eckpfeiler für den nachhaltigen 
Erfolg der Strategie bildet zudem das 

Netzwerk Bildung: denn nur, wenn das 
Wissen weitervermittelt wird, können 
langfristig Ziele erreicht und weitere sinn-
volle Initiativen und Projekte entwickelt 
und umgesetzt werden. Ausführliche In-
formationen zur Biodiversitätsstrategie 
werden Interessierte in einem Aufsatz von 
Thomas Wälter in einer der kommenden 
Ausgaben erhalten.
Beim zweiten Vortrag des Tages haben 
Referent und Publikum einen Blick auf das 
große Ganze geworfen: Prof. Dr. Manfred 
Stock, Vorstandsbeauftragter Regional-
strategien am Potsdam-Institut für Klima-
folgenforschung (PIK), der sich online zu 
seinen Zuhörern und Zuschauern gesell-
te, hat mit seinem Beitrag „Die Klimakrise 
nimmt Fahrt auf – wir müssen Schritt hal-
ten“ unterstrichen, wie wichtig es ist, dass 
Maßnahmen beschlossen und umgesetzt 
werden, um die Krise noch abwenden zu 
können. Auch die Zunahme von Extrem-
wetterereignissen zeigt, wie dringend 
Handlungsbedarf besteht, wobei dem 
Experten zufolge die Zeichen durchaus 
auf Hoffnung stehen. 
Der Referent hat unter anderem visuell gut 
aufbereitet den Temperaturanstieg der 
vergangenen Jahrzehnte aufgezeigt. 
„Etwa seit 1970 nimmt die globale Erwär-
mung Fahrt auf. Die über den Globus 
gemittelten Jahrestemperaturen in der 
Erdatmosphäre liegen aktuell mehr als 1,1 
Grad über dem vorindustriellen Niveau“, 
erläuterte Prof. Dr. Manfred Stock. „Die 
zunehmenden heißen Sommer in diesem 
Jahrhundert zeigen deutlich den Einfluss 
des Klimawandels. Besonders in Innen-
städten leiden zunehmend Kleinkinder, 
ältere und kranke Menschen unter der 
Hitze“, betonte der Wissenschaftler. Au-
ßergewöhnlich niedrige Niederschläge in 
2018 und 2019, fortgesetzt in 2020, haben 
in Deutschland zu extremer Trockenheit 
und Dürre geführt. Es komme zunehmend 
aber auch zu anderen Extremwetterereig-
nissen, wie im Juli 2021. Wobei es Prof. Dr. 
Manfred Stock zufolge rechtzeitige Un-
wetterwarnungen gegeben habe: „Im 
besonders betroffenen Ahrtal gab es 
zudem historische Erfahrungen zu Gefah-
renpunkten, die Vorsorgemaßnahmen 
zum Hochwasserschutz und auch recht-
zeitige Evakuierungen ermöglicht hätten“, 
sagte er. Doch wurde darauf nicht zurück-
gegriffen: „Katastrophenschützer haben 
dafür den Begriff ‚Hochwasserdemenz'.“ 
Wie Prof. Dr. Manfred Stock betonte, gibt 
es als ein Ergebnis des Klimawandels 
mehr Wetterextreme: Zum einen Hitzewel-
len und Dürreperioden, zum anderen 
Starkregen und Überschwemmungen. 

Bepreisung des Ausstoßes 
von Treibhausgasen
„Heute werden die Weichen gestellt, die 
den Weg der Gesellschaft in die Zukunft 
bestimmen. Man kann entweder den 
leichten und angesichts der Risiken leicht-

fertigen fossilen Weg vergangener Jahr-
hunderte wählen oder den mühsameren, 
aber zukunftsfähigen Weg einer innovati-
ven Transformation von Wirtschaft und 
Gesellschaft“, hat er deutliche Worte ge-
funden. Jeder könne sich einbringen, wie 
etwa die 160 Mitglieder des Bürgerrates 
Klima, der als eine Art „Mini-Deutschland“ 
Leitsätze und Empfehlungen entwickelt 
hat, wie das 1,5 Grad-Ziel erreicht werden 
kann. 
Welcher Maßnahmen bedarf es aber etwa 
von der Politik? Prof. Dr. Manfred Stock hat 
im Rahmen seines Vortrages unter ande-
rem folgende Maßnahme als unerlässlich 
dargestellt: „An einer Bepreisung des 
Ausstoßes von Treibhausgasen, vor allem 
bei CO , führt kein Weg vorbei, wenn die 2

Pariser Vereinbarung eingehalten werden 
soll. Eine sinnvolle Gestaltung des Preises 
sollte aber sozialverträglich und verträg-
lich für Klein- und Mittelbetriebe gestaltet 
werden“, so der Experte. Zudem erfordere 
die Klimakrise eine Transformation der 
Landnutzung zu Resilienz und Nachhaltig-
keit. Prof. Dr. Manfred Stock hat in seinem 
Vortrag durchaus verdeutlicht, dass effek-
tive Maßnahmen gegen den Klimawandel 
ergriffen werden müssen. Doch zeigte er 
sich zuversichtlich: „Wir schaffen das – 
durch machen, machen, machen…“

Prof. Dr.-Ing. Michael Berger

Prof. Dr.-Ing. Michael Berger dämpfte 
sogleich die hoffnungsvolle Grundstim-
mung, die sowohl bei dem Vortrag von 
Thomas Wälter als auch bei dem von Prof. 
Dr. Manfred Stock mitschwang – nach 
dem Motto: „Wenn wir es jetzt richtig anpa-
cken, schaffen wir es, den Klimawandel in 
den Griff zu bekommen.“ Prof. Dr.-Ing. 
Michael Berger, Wissenschaftlicher Leiter 
des Instituts für die Transformation des 
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Energiesystems (ITE) der Fachhochschu-
le Westküste in Heide und Koordinator 
des Landeskompetenzzentrums Wasser-
stoffforschung HY.SH hingegen sagte: 
„Hoffnung ist das größte Übel“, und zitier-
te Greta Thunberg: „I want you to panic“. 
Der Fachmann hat damit zu Beginn sei-
nes Beitrags mit Nachdruck klargestellt, 
dass mit der Entwicklung und Umsetzung 
wirksamer und nachhaltiger Maßnahmen 
keine Sekunde mehr gewartet werden 
darf. „Reallabore der Energiewende: Was 
bringt die Wasserstoffwirtschaft?“ – so 
lautete der Titel seines Vortrags. Der Wis-
senschaftler hat unter anderem das Real-
labor Westküste100 vorgestellt, wo in 
einem ganzheitlichen Ansatz eine neue 
Wertschöpfungskette vom EE-Strom bis 
zu synthetischen Treibstoffen erforscht 
wird. Eines der Probleme bei der Nutzung 
von Wasserstoff ist: er ist teuer. Ob Was-
serstoff nun dem Experten zufolge das 
„Allheilmittel“ im Kampf gegen die Klima-
erwärmung ist, können Interessierte in 
dieser Ausgabe im Aufsatz von Prof. Dr.-
Ing. Michael Berger lesen. 
Wie aber steht es um die CO -Werte in 2

unseren Städten und Gemeinden? Darauf 
hat Thorsten Frye von der HanseWerk AG 
eine Antwort: Er hat in seinem Vortrag 
„Digitale CO -Bilanzierung für Städte und 2

Kommunen“ das Klima-Navi vorgestellt, 
das alle Kommunen Schleswig-Holsteins 
nutzen können, um ihre Energie- und 
Treibhausgasbilanzen zu erstellen. Wie 
Thorsten Frye erläuterte, lasse sich mithil-
fe der internetbasierten Software schnell 
und einfach die jeweilige Bilanz erfassen – 
und das kostenlos. Denn das MELUND 
stellt im Rahmen einer Landeslizenz al-
len Kommunen, Kreisen und Ämtern in 
Schleswig-Holstein das Klima-Navi kos-
tenfrei zur Verfügung. 
Die Bilanzierung fußt auf wissenschaftlich 

Thorsten Frye

fundierten Standards (BISKO und GPC), 
wie Frye weiter erläuterte. Wer das Klima-
Navi nutzt, kann sich von den Experten der 
HanseWerk AG beraten und unterstützen 
lassen, wobei die Bilanzierung auf der 
Grundlage vorinstallierter Datensätze 
erstellt wird und somit eine vorherige um-
fangreiche Datenerfassung nicht erforder-
lich ist. Jede Kommune kann auf Basis der 
Bilanzierung des Klima-Navis ihr individu-
elles Klimaschutzkonzept entwickeln. Bei 
der Entwicklung können auch unterschied-
liche Szenarien durchgespielt werden, 
ebenso wie Maßnahmen, um letztlich das 
geeignete Konzept zur CO -Einsparung zu 2

formen. Interessierte sind herzlich eingela-
den, sich zu melden. Mehr Informationen 
und Ansprechpartner sind zu finden auf 
https://www.hansewerk.com/de/fuer-kom
munen/klima-navi.html. Detaillierte Erläu-
terungen rund um das Klima-Navi finden 
sich im Betrag „Klima-Navi: Digitale CO -2
Bilanzierung für Städte und Kommunen“ 
von Thorsten Frye in dieser Ausgabe.

Livia Pichorner

Besonders interessant war auf der 12. 
Klima- und Energiekonferenz auch ein 
Tandemvortrag über die Förderung global 
nachhaltiger Kommunen in Schleswig-
Holstein und die Präsentation des neuen 
Kompetenzzentrums für nachhaltige Be-
schaffung und Vergabe (KNBV): Zunächst 
hat Livia Pichorner Engagement Global 
und ihre Servicestelle Kommunen in der 
Einen Welt (SKEW) vorgestellt. Ziel von 
Engagement Global und der Servicestelle 
sei „bürgerschaftliches und kommunales 
Engagement in der Entwicklungspolitik zu 
stärken“. Livia Pichorner hat aufgezeigt, 
wie wichtig lokales Engagement ist, um 
die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung 
der Agenda 2030 der UN (Sustainable 

Development Goals (SDGs)) zu errei-
chen. Den Kommunen käme dabei eine 
Schlüsselrolle zu, globale Verantwortung 
zu leben. Dafür seien die SDGs ein gutes 
Planungsinstrument. Als global nachhalti-
ge Kommune (GNK) nehmen Kommunen 
auf lokaler Ebene globale Verantwortung 
wahr. Unterstützung bekommen sie dabei 
von der SKEW. Die Servicestelle Kommu-
nen in der Einen Welt unterstützt Städte, 
Gemeinden und Landkreise in der strate-
gischen Verankerung der globalen Nach-
haltigkeitsziele, steht beratend zur Seite, 
bietet Vernetzungsmöglichkeiten und Ko-
operationen. Die Unterstützung fußt dabei 
auf den Säulen Informations- und Aufklä-
rungsarbeit, Kompetenzerwerb und Stra-
tegieentwicklung. 

Auch bei Hundekotbeuteln ist 
Nachhaltigkeit ein Thema
Nachhaltigkeit ist auch ein Thema, mit 
dem sich Marret Bähr täglich beschäftigt. 
Marret Bähr leitet seit März 2020 das neue 
Kompetenzzentrum für nachhaltige Be-
schaffung und Vergabe. Zu den Aufgaben 
der zentralen Anlaufstelle in Kiel gehören 
unter anderem die Beratung kommunaler 
Behörden und Einrichtungen insbeson-
dere bei nachhaltigen Beschaffungspro-
zessen, Markterkundung zu nachhaltigen 
Produkten und Dienstleistungen, Bestim-
mung und Weiterentwicklung von „Nach-
haltigkeitsstandards“ sowie Kommunika-
tion von Projektergebnissen an relevante 
Stellen. Ein Blick auf die Website des 
KNBV zeugt von der Vielfalt der unter-
schiedlichsten Bereiche, Aspekte und 
Produkte, bei denen Nachhaltigkeit eine 
große Rolle spielt. Auch finden Interessier-
te dort einen Überblick über bisherige 
Projekte. 
Wie Marret Bähr in ihrem Vortrag betonte, 
sollte als erster Schritt immer folgende 
Frage gestellt werden: „Was brauchen wir 
wirklich und überhaupt?“ Im Rahmen 
eines nachhaltigen Beschaffungsprozes-
ses seien zudem ressourcenschonende, 
faire und emissionsarme Herstellung und 
Nutzung von Bedeutung, ebenso wie die 
Fragen etwa nach Langlebigkeit, Nachfüll-
barkeit und Nachrüstbarkeit und schad-
loser Entsorgung. Wie die Leiterin des 
KNBV erläuterte, seien zudem die Kon-
zeption und Umsetzung von Kommunika-
tionsmaßnahmen ein wichtiger Teil ihrer 
Arbeit. Dementsprechend bekommen in-
teressierte Kommunen und andere Träger 
der öffentlichen Verwaltung zum einen 
fachkundige Antworten bei konkreten 
Vorhaben, zum anderen gibt es ein breites 
Angebot an Fortbildungen und Veranstal-
tungen. 
Was aber sind das für Anfragen, die Mar-
ret Bähr erreichen? Zum Beispiel wurde 
an sie das Problem von Hundekotbeuteln, 
die achtlos in die Umwelt geworfen wer-
den, herangetragen. Dafür habe sie natür-
lich auch keine 100%ig nachhaltige Lö-
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Marret Bähr

sung parat, aber die KNBV-Leiterin hat 
recherchiert, dass es kompostierbare 
Beutel aus nachwachsenden Rohstoffen 
oder Recyclingkunststoff gibt, die zu einer 
Verbesserung der Situation beitragen 
können. Zusätzliche Mülleimer, Aufklä-
rung und Kommunikation sowie die Nut-
zung farbiger Beutel seien ebenfalls hilf-
reiche Mittel, damit weniger Hundekot-
beutel in der Natur landen. Nachhaltigkeit 
lässt sich direkt vor Ort umzusetzen – und 
Marret Bähr hat bei der Klima- und Ener-
giekonferenz des SHGT dazu aufgerufen, 
einfach anzufangen, getreu dem Motto 
„Gutes tun und darüber reden“. Inspirati-
on bietet ein Blick auf die Homepage des 
KNBV: www.knbv.de.  
Am Nachmittag standen die Besucher der 
Klima- und Energiekonferenz vor der 
Entscheidung, ob sie an Forum I oder an 
Forum II teilnehmen, wenngleich es ihnen 
natürlich freistand, auch zwischen den 
Vorträgen zu wechseln. Das Forum I hatte 
spannende Beiträge zu „Mobilität im 
ländlichen Raum“ zu bieten, während 
Forum II sich mit „Energien der Zukunft“ 
beschäftigt hat. Abgerundet worden ist 
das gesamte vielfältige Tagesprogramm 
der Tagung mit der Vorstellung von Bei-
spielen aus der kommunalen Förderpra-
xis in den KfW-Förderprogrammen.
Die Moderation des Forum I hat Dr. Klaus 
Wortmann von der Gesellschaft für Ener-
gie und Klimaschutz Schleswig-Holstein 
GmbH (EKSH) übernommen. Der Wettbe-
werbsleiter der EnergieOlympiade führte 
gewohnt souverän durch den Nachmit-
tag. Ebenso wie Erik Brauer von der IB.SH 
Energieagentur, der das Forum II mode-
riert hat. 
Dr. Maria Hock, Klimaschutzmanagerin 
Region Flensburg, hat den interessierten 
Gästen „Radverkehrsprojekte im ländli-

chen Raum“ vorgestellt. Die Referentin, 
die gemeinsam mit ihrer Kollegin Dr. Elena 
Zydek, unter anderem Kommunen bei der 
Erreichung ihrer Klimaschutzziele durch 
die begleitende Umsetzung von Kli-
maschutzmaßnahmen unterstützt, hat 
dem Publikum Herausforderungen und 
Chancen der Mobilität im ländlichen 
Raum aufgezeigt. Nach dem Motto „Rü-
ckenwind – gemeinsam fürs Klima“ will 
die Klimaschutzregion Flensburg generell 
die Halbierung des Endenergiever-
brauchs, Co -Neutralität sowie einen 2

Wandel in der Gesellschaft erreichen. 
Wie Dr. Maria Hock ausführte, sind die 

Dr. Maria Hock

Ziele des Klimaschutzmanagements in 
Sachen Mobilität, zum einen Treibhaus-
gasemissionen einzusparen und zum 
anderen die Lebensqualität im ländlichen 
Raum zu steigern. Wie können diese Ziele 
erreicht werden? Die Klimaschutzmana-
gerin nannte als eine Möglichkeit, die 
Reduzierung des sogenannten Motori-
sierten Individualverkehrs (MIV). Geeigne-
te Maßnahmen dafür seien beispielweise 
Mitfahren und Carsharing oder auch 
Förderung von Intermodalität, also die 
Nutzung unterschiedlicher Verkehrsmittel 
innerhalb eines Weges. Weitere Möglich-
keiten zur Erreichung der Ziele seien die 
Förderung „klimafreundlicher Antriebe“ 
wie Wasserstoff oder E-Mobilität und des 
sogenannten Umweltverbundes. Unter 
Umweltverbund werden „umweltverträgli-
che“ Verkehrsmittel/-träger verstanden – 
sprich: Fußgänger, private oder öffentli-
che Fahrräder, öffentliche Verkehrsmittel, 
aber auch Mitfahrzentralen und Carsha-
ring. Wichtig sei aber auch die Förderung 
der Mobilität unterschiedlicher Zielgrup-
pen wie Senioren und Jugendliche, erläu-
terte Dr. Maria Hock weiter. 

Erfolgreiche ganzheitliche und 
klimafreundliche Projekte
Eine der größten Herausforderungen beim 
Radverkehr sei die fehlende Infrastruktur, 
mit der unter anderem eingeschränkte 
Verkehrssicherheit, aber auch der Bedarf 
an hohen Investitionen einhergehen. Ne-
ben gut ausgebauten Radwegen fehle es 
im ländlichen Raum zudem an komfortab-
len Abstellmöglichkeiten und Services, 
wie die Klimaschutzmanagerin betonte. 
Auf dem Land haben die Menschen grö-
ßere Distanzen im Alltag. Um diese besser 
zu überwinden, brauche es möglichst 
direkte Verbindungen. Zusätzlich sollte 
elektrisch unterstützter Radverkehr geför-
dert werden. 
Als Beispiel aus der Praxis, wie erfolgrei-
che ganzheitliche und klimafreundliche 
Projekte aussehen können, stellte Dr. 
Maria Hock das „klimafreundliche Dreh-
kreuz Jörl“ vor: Dort wird durch den Aus-
bau des bestehenden Radwegenetzes 
ein Anschluss an eine wichtige Hauptver-
kehrsachse zwischen den Versorgungs-
zentren Flensburg und Husum herge-
stellt. Wie die Klimaschutzmanagerin 
ausführte, werden lokale Dienstleister 
eingebunden. Es werden neue touristi-
sche Radwege ausgewiesen und das 
Angebot lokaler Fahrraddienstleistungen 
ausgeweitet. Touristen wie Einwohner der 
ländlichen Gemeinden können zudem 
von den geplanten Bike & Ride bzw. Park 
& Ride-Anlagen an einer Hauptverkehrs-
achse (B200) profitieren, denn dort kann 
dann auf Fahrrad, ÖPV (Schnellbus) oder 
eine Mitfahrgelegenheit umgestiegen 
werden. Das Praxisbeispiel, das durch 
den Bund gefördert wird, zeigt, wie ge-
meinde- und kreisübergreifend nachhalti-
ge Mobilitätslösungen für unterschiedli-
che Zielgruppen aussehen können. Mehr 
zur Klimaschutzregion Flensburg und 
verschiedenen Projekten finden Interes-
sierte auf der Website https://www.klima
schutzregion-flensburg.de/ und in dem 
Beitrag „Radverkehrsprojekte im ländli-
chen Raum“ in dieser Ausgabe. 
Auch Prof. Dr. Florian Dünckmann vom 
Geographischen Institut der Christian-
Albrechts-Universität zu Kiel hat in dem 
Vortrag „Mitfahren, mitnehmen oder doch 
lieber allein? Erkenntnisse über Potentiale 
und Grenzen gemeinsamer Fahrten als 
Mobilitätslösung in ländlichen Räumen“ 
sich mit der Verkehrswende in Schleswig-
Holstein beschäftigt und mit der Frage, 
wie es gelingen kann, in ländlichen Räu-
men nachhaltig mobil zu sein. Die Vorteile 
gemeinsamer Fahrten liegen dabei zu-
nächst auf der Hand: Mit anderen in 
einem Wagen fahren bedeutet: weniger 
Kosten für den Einzelnen, mehr soziales 
Miteinander und weniger Emissionen. 
Doch gibt es natürlich auch Nachteile. 
Gemeinsam mit Prof. Dr. Jana Kühl von 
der Ostfalia Hochschule für angewandte 
Wissenschaften hat Prof. Dr. Florian 
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Dünckmann in einer Studie die Potentiale 
und Hemmnisse gemeinsamen Fahrens 
untersucht. Im Rahmen dieser Studie wird 
unter gemeinsamem Fahren verstanden, 
dass Menschen im ländlichen Raum mit 
dem gleichen Fahrtziel, sich zusammen in 
einem Fahrzeug auf den Weg machen, 
und zwar privat organisiert. Ob jemand 

Prof. Dr. Florian Dünckmann

gemeinsam fährt oder nicht, ist den Ex-
perten zufolge abhängig von der individu-
ellen Einstellung und Werthaltung, dem 
individuellen Bewusstsein und Engage-
ment, der persönlichen Konstitution im 
Umgang mit anderen (v.a. Fremden) so-
wie den gegebenen Möglichkeiten, ge-
meinsame Fahrten zu realisieren, wie in 
dem Vortrag verdeutlicht wurde. Das 
Vorhaben scheitere primär an Flexibilitäts-
ansprüchen. Gemeinsames Fahren – ein 
interessanter Ansatz als ein zukunfts-
trächtiges Modell für die Verkehrswende.

Nachhaltigkeit in den schleswig-
holsteinischen Urlaubsregionen
Das Thema Nachhaltigkeit hat natürlich 
auch längst die Tourismusbranche er-
reicht. Bente Grimm, Leiterin Touristische 
Mobilitätsforschung am Institut für Touris-
mus- und Bäderforschung in Nordeuropa 
(NIT) GmbH, und Joachim Nitz von der 
Timmendorfer Strand Niendorf Tourismus 
GmbH (TSNT) haben in ihrem Vortrag 
„Schleswig-Holsteinische Urlaubsorte auf 
dem Weg zu einer nachhaltigeren Mobili-
tät“ spannende Einblicke in diese Ent-
wicklung gegeben. Mit dem Projekt 
„Nachhaltige Mobilität in schleswig-hol-
steinischen Urlaubsregionen“ soll nach-
haltige Mobilität auch im Tourismus eta-
bliert sowie die Dominanz des Kfz-Ver-
kehrs mit seinen negativen Auswirkungen 

reduziert werden. Zudem sollen touristi-
sche Orte und Regionen dabei unterstützt 
werden, die touristische Mobilität klima-
freundlicher und nachhaltiger, aber auch 
insgesamt attraktiver und zielgruppen-
orientierter zu gestalten. Wie diese Ziele 
erreicht werden sollen? Durch die langfris-
tige Etablierung bestehender nachhalti-
ger Mobilitätsangebote, die Entwicklung 
neuer attraktiver Angebote und durch die 
Intensivierung der Kommunikation zwi-
schen der Tourismuswirtschaft, den Mobi-
litätsdienstleistern und den Gästen. Im 
Rahmen des Projektes ist ein Leitfaden 
entwickelt worden, der hilfreiche Tipps 
und Checklisten für Touristiker und Mobili-
tätsakteure enthält und durch eine digitale 
Toolbox ergänzt wird, in der zahlreiche 
Dokumente und Links zum Thema ge-
speichert sind und die regelmäßig aktuali-
siert wird. Der „Leitfaden Nachhaltige 
Mobilität in schleswig-holsteinischen Ur-
laubsregionen" und die Toolbox stehen 
auf www.tvsh.de zur Verfügung. 
Für nachhaltigen Tourismus gibt es natür-
lich auch konkrete Beispiele. Eines der 
Mobilitätsthemen in der Gemeinde Tim-

Bente Grimm 

Joachim Nitz

mendorfer Strand ist das Projekt „Unbe-
schwert unterwegs“, das über die „ost-
seecard“ läuft. Damit sollen mehr Touris-
ten zur Nutzung öffentlicher Verkehrsmit-
tel animiert und somit die nachhaltige 
Mobilität gefördert werden, wie in dem 
Vortrag erläutert wurde. Die dreijährige 
Testphase soll in mehreren Modellregio-
nen 2022/2023 starten. Wer dann in einer 
der Modellregionen Urlaub macht, kann 
kostenlos mit Bus und Bahn durch 
Schleswig-Holstein und bis nach Ham-
burg fahren, für die Kurkarte werden dafür 
45 Cent mehr pro Übernachtung fällig. Ein 

guter Ansatz für nachhaltigen Tourismus. 
Mehr zur nachhaltigeren Mobilität in 
schleswig-holsteinischen Urlaubsorten 
finden Interessierte in dem vertiefenden 
Beitrag „Schleswig-holsteinische Ur-
laubsorte auf dem Weg zu einer nachhalti-
geren Mobilität“ von Bente Grimm in die-
ser Ausgabe.
Im zweiten Fachforum haben die Referen-
ten ihr Publikum mit vielen interessanten 
Informationen zu Energien der Zukunft 
versorgt. „Diese Forum ist auch hoch-
spannend“, sagte unter anderem Jürgen 
Hettwer, Bürgermeister der Gemeinde 
Oststeinbek und Vorsitzender des Bau-, 
Planungs- und Umweltausschusses des 
SHGT. 

Eine Schlüsseltechnologie für eine 
erfolgreiche Energiewende
Einer, der einen spannenden Beitrag im 
Gepäck hatte, war Jörg Rudat von der 
HanseWerk AG, der über (grünen) Was-
serstoff als eine der Schlüsseltechnolo-
gien für eine erfolgreiche Energiewende 
referiert hat. Wie der Referent erläuterte, 
hat die HanseWerk-Gruppe selbst das 
Ziel der Klimaneutralität bis 2030 be-
schlossen sowie erste Maßnahmen ein-
geleitet und die Umsetzung der ersten 
Maßnahmen gestartet. Unter anderem 
sollen CO -Emissionen beim Betrieb der 2

Strom- und Gasnetze durch technische 
Maßnahmen verringert oder durch Kom-
pensationen ausgeglichen werden, und 
zwar um circa zehn Prozent pro Jahr. Der 
Fuhrpark soll 2025 und die Gebäude 
sollen sogar bereits 2022 klimaneutral 
sein. Die HanseWerk-Gruppe versteht 
sich als Vorreiter in Sachen Klimaschutz 
und sieht Wasserstoff als einen zentralen 
Baustein der Energiewende. Als innovati-
ve Wasserstoff-Lösungen hat Jörg Rudat 
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unter anderem die H -Eispeisung in das 2

Hochdrucknetz der SH Netz AG in Bruns-
büttel sowie das bereits in Betrieb genom-
mene wasserstoffbetriebene Blockkraft-
heizwerk in Hamburg Othmarschen, das 
gemeinsam mit dem Hersteller Innio 
(Jenbacher) betrieben wird, vorgestellt. 
Jörg Rudat hat zum Abschluss seines 
Vortrages auf der Klima- und Energiekon-
ferenz betont: „Nicht auf den Wasserstoff-
markt warten, sondern machen!“ Vertie-
fende Informationen hat Jörg Rudat in 
seinem Beitrag „Wasserstoff als zentraler 
Baustein der Energiewende – müssen 
Gemeinden jetzt handeln?“ in dieser 
Ausgabe zusammengestellt. 

Jörg Rudat

In die gleiche Kerbe wie Rudat schlug 
auch der nächste Referent. Reinhard 
Christiansen, der bereits seit Jahrzehnten 
auf Windenergie setzt, hat im Forum II das 
Publikum mit seinem Vortrag über den 
Windpark Ellhöft, der aus der EEG-
Förderung fällt, aber dennoch weiter 
genutzt werden sollte, gefesselt. Der 
Geschäftsführer mehrerer Firmen aus 
dem Bereich Erneuerbare Energien und 
Landesvorsitzender des Landesverban-
des Erneuerbarer Energien (LEE-SH) ist 
ein Macher, frei nach dem Motto: „Geht 
nicht? Gibt's nicht.“ Reinhard Christiansen 
hat Visionen und sorgt dafür, dass sie 
umgesetzt werden, wie er betonte. Klar sei 
Wasserstoff noch sehr teuer, zurzeit koste 
Wasserstoff 9,50 Euro das Kilo, doch 
Christiansen hat frühzeitig das Potenzial 
erkannt. Er selbst fährt mittlerweile ein 
wasserstoffbetriebenes Auto. Doch wo 
sollen er und Gleichgesinnte tanken? 
Das hat der umtriebige Unternehmer und 
Energiewendevorreiter gleich selbst in die 
Hand genommen und H -Tankstellen in-2

klusive Elektrolyseur auf den Weg ge-
bracht. Der Strom für die Erzeugung des 
Wasserstoffs kommt direkt von einer der 
Windkraftanlagen des Windparks Ellhöft. 
Denn der Bürgerwindpark Ellhöft wandelt 
mithilfe eines Elektrolyseurs Windstrom in 
grünen Wasserstoff um, der im Verkehrs-
sektor vermarktet werden kann. Mit dem 
Projekt „Grenzland Energieprojekt“ soll 
die gesamte Wasserstoff-Wertschöp-
fungskette abgebildet werden. Mehr zu 
Christiansens nachhaltigen Visionen und 
ganzheitlichen Projekten ist auf https://
windpark-ellhoeft.de/ zu finden.
Auch Frank Günther, Geschäftsführer der 
Versorgungsbetriebe Bordesholm (VBB) 
GmbH, hat mit seinem Vortrag „Kommu-
nale Inselnetzfähigkeit am Beispiel des 
Bordesholmer Stromnetzes“ einen weite-
ren spannenden Beitrag zum Thema 
„Energien der Zukunft“ präsentiert. Der 
Diplom-Ingenieur (FH) hat zunächst noch 
einmal veranschaulicht, wie wichtig die 

Reinhard Christiansen 

Nutzung Erneuerbarer Energien für das 
Klima und die Gesellschaft ist. Er hat 
außerdem verdeutlicht, dass Energie 
nach vollständiger Umstellung auf Erneu-
erbare Quellen günstiger ist als heute. 

Nicht nur möglich, sondern auch 
wirtschaftlich gewinnbringend
Wie die Versorgungsbetriebe Bordes-
holm mit einem einzigartigen Projekt 
gezeigt haben, ist konsequenter Ausbau 
der Erneuerbaren Energien inklusive der 
erforderlichen Speicherkapazitäten be-
reits möglich und kann wirtschaftlich 
gewinnbringend sein. Hinter dem erfolg-
reichen Projekt Inselnetz steckt VBB-
Geschäftsführer Frank Günther. Mit dem 
Batteriekraftwerk haben die VBB unter 
Beweis gestellt, dass eine sichere, dezen-
trale Energieversorgung möglich ist, ohne 
dabei auf landesweite oder bundesweite 
fossile Großkraftwerke zugreifen zu müs-
sen. Wie genau das möglich ist, das 
beschreibt Ideengeber und EE-Pionier 

In den Pausen herrschte reger Austausch unter den Besuchern.

Frank Günther
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Frank Günther in seinem Beitrag „Kom-
munale Inselnetzfähigkeit am Beispiel des 
Bordesholmer Stromnetzes“ in dieser 
Ausgabe.
Wie nicht zuletzt das Projekt Inselnetz 
deutlich macht, lohnt es sich, in Nachhal-
tigkeit und Klimaschutz zu investieren. 
Das weiß auch Axel Papendieck von der 
KfW-Bankengruppe, der mit seinem Vor-
trag „Die neue Bundesförderung Energie-
effiziente Gebäude – Investitionen in den 
Klimaschutz lohnen sich!“ die Tagung des 
SHGT abgerundet hat. 4,8 Milliarden Euro 
betrug das Fördervolumen Infrastrukturfi-
nanzierung 2020 insgesamt, wobei sich 

Axel Papendieck

das Förderangebot der KfW an den 
Schwerpunktthemen Basisinfrastruktur, 
Klimawandel und Umwelt sowie sozialer 
Wandel orientiere, erläuterte Axel Papen-
dieck. Mehr Informationen zu Förderpro-
grammen der KfW finden Interessierte 
online unter https://www.kfw.de.  
Bei der 12. Klimaschutz- und Energiekon-
ferenz des Schleswig-Holsteinischen 
Gemeindetages ist deutlich geworden, 
dass es vieler Anstrengungen und innova-
tiver Maßnahmen und Projekte bedarf, um 
den Klimawandel in den Griff zu bekom-
men. Die zahlreichen erfolgreichen Bei-
spiele aus Forschung und Praxis haben 
aber auch gezeigt, dass die Themen 
nachhaltige Mobilität und klimaneutrale 
Energieversorgung mittlerweile nicht nur 
überall präsent sind, sondern auch aktiv 
immer mehr Akteure zukunftsweisende 
Projekte auf den Weg bringen. Damit 
steigt die Hoffnung, dass die Klimaziele 
doch noch erreicht werden können. 
Daniel Kiewitz, Referent des SHGT, dank-
te in seinem Schlusswort allen teilneh-
menden Referenten nochmals recht herz-
lich. Auch richtete er Dankesworte an die 
Moderatoren der Fachforen, Dr. Klaus 
Wortmann und Erik Brauer, sowie an Mar-
tina Schütz und Michael Schütz von Con-
gress und Presse für die Organisation der 
Tagung, die bei den Teilnehmern großen 
Anklang gefunden hat, auch weil es mal 
keine virtuelle Veranstaltung war, sondern 
eine, die in Präsenz stattgefunden hat. 
Der Klimaschutzmanager der Stadt Rends-
burg, Askan Grimmelsmann, brachte es 
auf den Punkt: „Die Klima- und Energie-
konferenz des SHGT in Rendsburg war 

eine durchweg gelungene Veranstaltung. 
Für meine tägliche Arbeit als Klimaschutz-
manager der Stadt Rendsburg konnte ich 
aus der großen Bandbreite an Fachvorträ-
gen und den vertiefenden Forumsdiskus-
sionen zum Thema ‚Energien der Zukunft' 
viel Wissenswertes mitnehmen. Außerdem 
bot sich hier nach langer Zeit mal wieder 
die Chance des persönlichen Austauschs 
mit den Kolleginnen und Kollegen aus 
anderen Städten und Gemeinden.“ 
Die 13. Klima- und Energiekonferenz des 
SHGT ist für den 4. Oktober 2022 erneut in 
Rendsburg geplant.

Daniel Kiewitz

Spätestens seit Verabschiedung der Na-
tionalen Wasserstoffstrategie Mitte 2020 
durch das Bundeskabinett vergeht wohl 
kein Tag, an dem das Wort Wasserstoff 
uns nicht irgendwo über den Weg läuft. 
Man könnte durchaus den Eindruck ge-
winnen, dass hier von unseren Treibhaus-
gas-Zielen abgelenkt werden soll. Das 
ändert aber nichts daran, dass wir ohne 
Wasserstoff die Klimakrise nicht bewälti-
gen werden. Warum ist das so, und was 
bedeutet das vermutlich für unseren pri-
vaten und beruflichen Alltag?

Bestandsaufnahme
Es gibt einen meterhohen Stapel von 
Studien über den Energiebedarf Deutsch-

Was bringt die Wasserstoffwirtschaft?

Prof. Dr.-Ing. Michael Berger, Wissenschaftlicher Leiter des 
Instituts für die Transformation des Energiesystems, FH Westküste Heide/Holstein

Prof. Dr.-Ing. Michael Berger

lands und seine Abdeckung durch Erneu-
erbare Energien, und solche Arbeiten 
sollte man sehr ernst nehmen. In diesen 
Untersuchungen finden sich allerdings 
häufig so viele Wenn und Aber, dass auch 
die Fachleute sich nach der Lektüre fra-
gen, welche Annahmen und Schlussfol-
gerungen plausibel sind und ob vielleicht 
manchmal auch der Wunsch der Vater 
des Ergebnisses war. Kann man den 
Bedarf nicht einfacher abschätzen und 
trotzdem ein paar wichtige Schlüsse 
ziehen? Einen Versuch ist es wert.
Sieht man sich die Vor-Corona-Daten zum 
Primärenergiebedarf in Deutschland 2019 
an (s. Bild 1), so fällt zunächst einmal auf, 
dass wir lediglich einen Anteil von 15 % 
aus erneuerbaren Quellen decken. Strom 
macht eben nur einen kleinen Teil unserer 
Versorgung aus, so dass sich jährliche 
Erfolgsmeldungen zum Grünstromanteil 
von um die 50 % schnell relativieren. 
Durch den Ausstieg aus Braunkohle und 
Kernkraft, die fast ausschließlich zur 
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Bild 1, Quelle: AGEB 2021, gesamt 3557 TWh

Stromerzeugung genutzt werden, wird 
sich der Bedarf bei den Erneuerbaren 
offenbar bereits verdoppeln. Öl, Gas und 
Steinkohle werden weitgehend importiert 
und sind erkennbar gegenwärtig das 
Rückgrat der Energieversorgung. Diese 
Energieträger gilt es bis 2045 ebenfalls zu 
ersetzen, und die Frage ist, wie das ge-
schehen kann und soll.
Man kann nun nach allen Regeln der 
Kunst bei diesen Energieträgern die Ein-
satzgebiete durchgehen und beispielwei-
se bei allen Pkw Elektromotor und Batterie 
vorsehen (BEV), im Gasbereich alle Heiz-
thermen durch Wärmepumpen ersetzen 
und Stahl nur noch mit Wasserstoff statt 
mit Koks herstellen. Ersetzt man so syste-
matisch die Fossilen, kommt man jeweils 
auf einen Teil der Prozesse, Geräte und 
Anlagen, der in Zukunft rein elektrisch be-
trieben werden könnte, und den restlichen 
Teil, bei dem wir aufgrund von Speicher- 
oder Energiedichten auf Wasserstoff und 
Folgeprodukte nicht verzichten können. 
Die Berechnungen passen in drei sehr 
kleine Tabellen für Öl, Gas and andere 
Energieträger und sind so einfach nach-
zuvollziehen, dass der Autor sie gerne 
zum Herumprobieren weiter zur Verfü-
gung stellt (berger@fh-westkueste.de). 
Eine vierte Tabelle (s.u.) fasst dann alle 
Energieträger zusammen und zeigt die 
zukünftigen Anforderungen an unser 
Energiesystem: Der Strombedarf „direkt“ 
repräsentiert die unmittelbaren Stroman-
wendungen, der Strombedarf „für H  und 2

Folgeprodukt“ den Bedarf für die Wasser-
Elektrolyse und ggf. die Weiterveredlung 

zu Folgeprodukten wie beispielsweise e-
Kerosin.
Braunkohle und Kernenergie müssen 
natürlich 1:1 durch Wind und Sonne er-
setzt werden, daher ist dort der Wasser-
stoffbedarf zu null angenommen. Bei der 
Steinkohle entsteht ein Wasserstoffbedarf 
vor allem in den Industrieprozessen wie 
bei der Stahlerzeugung. Der Strom aus 
erneuerbaren Quellen muss einfach fort-
geführt werden und wurde deshalb ge-
trennt ausgewiesen. Die für die vorliegen-
de Berechnung getroffenen Annahmen 

sind teilweise unter Berücksichtigung 
unserer Lebenswirklichkeit äußerst pro-
gressiv, aber das Ergebnis zeigt, dass 
selbst dieser vermutlich günstigste Fall 
schon sehr nachdenklich macht.
An dieser Stelle eine Randbemerkung zu 
den Erneuerbaren: Das Thema Biogas 
wird in den nächsten Jahren neu zu ver-
handeln sein. Zum einen erweist sich der 
Anbau von Energiepflanzen als nicht 
besonders effizient; der Flächenertrag mit 
Freiflächen-Photovoltaik ist selbst bei Hin- 
und Rückwandlung über Wasserstoff 
immer noch um mehr als einen Faktor 20 
günstiger. Weiterhin besteht immer Nut-
zungskonkurrenz mit dem Thema Ernäh-
rung. Zum anderen könnte man biogene 
Reststoffe durchaus anders einsetzen als 
in Biogasanlagen, und sei es als natürli-
cher Kohlenstoffspeicher, d. h. einfach 
deponieren als einfache Form des CCS 
(Carbon Capture and Storage).
Aber zurück zu den Berechnungen. Am 
Ende ergibt sich ein Strombedarf für 
Deutschland von knapp 2700 TWh / Jahr, 
was sich sehr gut mit komplexeren 
Berechnungen deckt. Das ist gegenüber 
heute (3557 TWh) schon mal eine beacht-
liche Einsparung von knapp 25 %, die sich 

vor allem aus der Steigerung der Wir-
kungsgrade von Elektro- gegenüber Ver-
brennungsmotoren und der Wiederver-
wendung von Umweltwärme durch Wär-
mepumpen ergibt. Einschränkungen für 
uns Nutzer in Komfort und Menge sind 
dazu nicht erforderlich. Wir wollen zwar 
gegenüber 1990 den Primärenergiebe-
darf bis 2050 eigentlich wieder auf die 
Hälfte und nicht bloß auf drei Viertel redu-
zieren, aber unser Verhalten zeigt bisher 
kaum Einsicht, so dass dieser rein techni-
sche Gewinn – sozusagen die halbe Miete 

Zusammenfassung
Strombedarf für 
H ff. / TWh2 

Strombedarf
direkt / TWh

Substitution Mineralöl 297 660

Substitution Erdgas 501 135

Substitution Steinkohle 135 175

Substitution Braunkohle 323 0

Substitution Kernenergie 228 0

Substitution Gesamt 1484 970

Fortführung Strom aus EE 237 0

Strombedarf insgesamt 2697

Stromproduktion D 2019 511



– sehr willkommen scheint. Über der 
anderen Hälfte liegt gegenwärtig noch 
eine dünne Decke des Schweigens.
Die Tabelle wirft eine Reihe weiterer Fra-
gen auf, z. B. wie wir zu der siebenfa-
chen Grünstrommenge kommen ((1484 
+ 237) / 237 = 7,26), wie viel Wasserstoff 
und Folgeprodukte wir selber produzie-
ren können und aus strategischen Grün-
den auch sollten, ob wir wirklich keinen 
Strom importieren müssen und ob die 
Energie-Importquote von 72 % auf 36 % 
sinken kann. Vielleicht brauchen wir doch 
viel mehr Wasserstoff-Anwendungen, 
und wir werden wohl noch einmal disku-
tieren müssen, wozu wir Wasserstoff 
einsetzen wollen: im Pkw-Bereich, im 
Gasnetz oder zur Rückverstromung bei 
der kalten Dunkelflaute? Oder wir sagen 
„ja“ zum niedrigen Import und besinnen 
uns auf unsere Kräfte mit allen Folgen für 
den Ausbau der Erneuerbaren. Das deu-
tet dann auf interessante Diskussionen 
gerade in unseren Kommunen hin. (Wenn 
man als Wissenschaftler den Finger in die 
Wunde legt, steht man schnell in einer 
energiepolitischen Ecke. Aber nützt ja 
nichts.) 
Zweite Randbemerkung: Atomstrom ist 
zwar wieder in aller Munde, aber schon 

allein aus zeitlichen Gründen keine Opti-
on, zumal sich kein Betreiber mehr findet. 
Planungs- und Bauzeit betragen im bes-
ten Fall mehr als 10 Jahre, die Bedeutung 
einer Laufzeitverlängerung wäre marginal 
(siehe Bild 1), der Preis pro kWh minde-
stens das Dreifache gegenüber Freiflä-
chen-PV, ganz abgesehen von der Akzep-
tanz- und Endlagerproblematik. Also bes-
ser keine weiteren Ausflüchte.

Wasserstoffwirtschaft
Die knapp 1000 TWh Strom für die Erzeu-
gung von Wasserstoff deuten schon 
darauf hin, dass selbst wenn wir nichts 
davon selber herstellen, Wasserstoff ein 
wesentlicher Faktor unserer Energie- und 
Stoffverwendung sein wird. Das sieht man 
allein an den Öl- und Gasmengen, die wir 
ersetzen müssen. Man sollte also nicht 
darauf warten, dass die Elektrolyseure bei 
uns laufen, und darauf hoffen, dass der 
Kelch bis dahin vorübergehen möge.
Insofern scheint es im Sinne der Daseins-
vorsorge schon parallel geboten, sich um 
die Bedeutung der Wasserstoffwirtschaft 
für uns alle zu kümmern, als da wären 
Veränderungen bei den globalen Energie- 
& Stoffströmen, bei den Prozessen & 
Fertigungsverfahren, bei den Geschäfts-

modellen und bei der Wertschöpfung 
sowie neues Arbeiten, neues Wohnen und 
neue Mobilität. Mit anderen Worten: Die 
Wasserstoffwirtschaft im Rahmen der 
Energiewende bedeutet eine deutliche 
Zäsur in vielen Lebensbereichen. 
Das Ganze wird bald Formen annehmen, 
die sich nur in historischen Kategorien 
beschreiben lassen, wie beispielsweise 
bei der Einführung der Elektrizität oder des 
Autos mit allen ihren Wirkungen auf Infra-
struktur und Unternehmen. Leider haben 
wir die längst bekannten Fakten seit nun-
mehr 50 Jahren verdrängt, und die Treib-
hausgasemissionen sind nur eine der 
Facetten der „Grenzen des Wachstums“. 
Jetzt muss alles ganz schnell gehen, aber 
Bremsweg ist nun mal Bremsweg.

Der Übergang
Bei der Energiewende wissen wir also, wo 
wir herkommen und wohin wir müssen. 
Den Weg kennen wir aber noch nicht. Da-
bei wird häufig vergessen, welche Mengen 
an Material, Geld, Wissen und Arbeit für 
diesen Transformationsprozess bewegt 
werden müssen. Der Schalter lässt sich 
nicht einfach umlegen, es gibt zwangs-
läufig immer einen gleitenden Übergang.
Ein Beispiel: Wir fahren an die 47 Millionen 
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Pkw in Deutschland und lassen jedes Jahr 
ungefähr 3,5 Millionen neu zu. Wenn wir 
also ab sofort (!) nur noch E-Autos zulas-
sen würden, bräuchten wir mindestens 13 
Jahre bis zum kompletten Austausch. Die 
Realität endet 2021 mit gut 350.000 E-
Neuzulassungen gerade mal bei einem 
Zehntel. 
Für die Systemträgheit, die wir definitiv 
nicht mit einem Federstrich in unseren 
Gesetzen beseitigen können, gibt es viele 
Beispiele. So liegen in Deutschland an die 
2 Millionen km Stromkabel in Boden und 
Gebäuden und nochmal 550.000 km 
Gasleitungen. Müssen wir das alles um-
bauen für Ladeinfrastruktur und Dezentra-
lisierung? Die Sanierungsrate bei Gebäu-
den stagniert bei 1 %, also 2045 sind wir 
bei 25 %. Woher nehmen wir das ganze 
Baumaterial? Und, und, und.
Was sagt uns das alles? Jede, aber auch 
wirklich jede Investition sollte darauf ge-
prüft werden, ob die Betriebsdauer unter 
dem Aspekt von null Emissionen die An-
schaffung noch rechtfertigt. Wir müssen 
überall überlegen, was wir schon heute 
wie ersetzen müssen, erst die Fenster, 
dann die Ölheizung, dann das Feuerwehr-
fahrzeug, dann die Gasheizung. Syntheti-
sche Ersatzprodukte wie e-Öl oder e-Gas 

werden wohl immer teurer bleiben als der 
Strom, mit dem sie hergestellt werden. Die 
Annahme von Selbstkosten im Bereich ab 
6 ct/kWh ist eher sehr mutig. Es wird weh 
tun. 

Ansatzpunkte
Wo packt man als Gemeinde bei diesen 
Trägheiten an? Geld für Neuinvestitionen 
wird wohl eher knapp sein, also brauchen 
wir einen langfristigen Plan, was wann 
abgeschrieben wird und ohnehin ersetzt 
werden muss. Bei diesen Reinvestitionen 
gilt es, entschlossen auf die neue Welt zu 
setzen. Was machen wir mit den Gasnet-
zen? Möglicherweise in Betrieb halten und 
erstmal Wasserstoff beimischen, aber 
wohl eher keine Neubauflächen mehr da-
mit erschließen. Preislich wird es ungüns-
tiger, energetisch ist es Unfug, manchmal 
erscheint es nötig. Außerdem: Immer die 
Amortisation in weniger als 30 Jahren be-
denken. 
Energie ist eigentlich nicht knapp, man 
muss sie „nur“ aus Sonne und Wind ge-
winnen. Aber aus Sicht der Kleinverbrau-
cher könnte sich die Situation bald än-
dern, weil natürlich jeder mittelfristig keine 
CO -Abgaben zahlen möchte und viel-2

leicht auch nicht kann, gerade in der Indu-

strie. Hört man dann den Entwicklern 
neuer Offshore-Windparks zu, stellt man 
fest: Der Strom aus diesen Quellen ist 
wohl längst verkauft über Stromabnahme-
verträge. Das wirft dann auch auf neue 
Leitungen ein anderes Licht.
Eine dezentrale Versorgung könnte also 
plötzlich wieder eine erhebliche Rolle 
spielen. Bei der Betrachtung des Wasser-
stoff- und Wärmebedarfs in Gemeinden 
sollten Sie daher Solarstrom, Elektrolyse, 
Brennstoffzelle, Wärmeverluste und Wär-
mespeicher gemeinsam denken, z. B. in 
einer Bürgergenossenschaft für ein Orts-
quartier. Hebeln wir auch die privaten 
Investitionen; wer kann, wird auch bald 
wollen. Im Übrigen: Wieviel Dämmung ist 
genug, und wann wäre klug verschwen-
det besser als dumm gespart? Es gibt da 
keine Denkverbote. 
Tun Sie sich wegen der fachlichen Kom-
petenz mit anderen Gemeinden zusam-
men. Das reduziert nicht nur die Personal-
kosten, es macht das Ganze wahrschein-
lich überhaupt erst möglich, denn überall 
fehlen die Fachleute. Deshalb mit etwas 
Augenzwinkern: Siedeln Sie passende 
Handwerksbetriebe gleich in Ihrer Ge-
meinde an. Aber das ist noch mal ein The-
ma mit weiterer Sprengkraft. 

Im Rahmen der 12. Klima- und Energie-
konferenz des Schleswig-Holsteinischen 
Gemeindetages am 10. November 2021 
hielt Jörg Rudat (Abteilung für Partner-
schaften & Politik) einen Vortrag über 
Sektorenkopplung und Wasserstoff als 
alternative Energiequelle.
Als kommunal verbundenes Unterneh-
men sieht sich die HanseWerk-Gruppe als 
Partner für Klimaschutz und Energiewen-
de der Gemeinden in Schleswig-Holstein. 
Wasserstoff wird zurzeit vielseitig als 
Energieträger der Zukunft diskutiert – 
doch ob und wie Gemeinden handeln 
müssen, ist oft noch ungeklärt.

Die Defizite der Sektorenkopplung 
und Wasserstoff
Eine Analyse des Energiesystems zeigt, 
dass die Dekarbonisierung des Strom-
sektors in Schleswig-Holstein bereits weit 
vorangeschritten ist, Sektoren wie Wär-

Wasserstoff als zentraler Baustein der 
Energiewende – müssen Gemeinden 
jetzt handeln?

Jörg Rudat und Hauke Siemens, HanseWerk AG

Jörg Rudat

me, Mobilität und Industrie diesbezüglich 
jedoch noch große Defizite aufweisen. 
Während in der Wärme (z.B. Wärmepum-
pen, Pellets, Stromdirektheizungen) und 
im Mobilitätsbereich (batterie- und was-
serstoffbasierte Elektromobilität, E-Fuels) 
bereits heute eine Vielzahl strombasierter 
Alternativen gegenüber fossilen Energie-
trägern vorhanden sind, benötigt der 
Industriesektor Wasserstoff nicht nur als 
Energiequelle, sondern ebenfalls zur 
stofflichen Nutzung für verschiedene An-
wendungen. Hier gibt es folglich keine 
Alternativlösung: Der in der Industrie ge-
nutzte Wasserstoff muss in Zukunft dekar-
bonisiert werden.

Wo stehen Gemeinden beim Thema 
Wasserstoff?
Zurzeit wird die Diskussion um das Thema 
Wasserstoff hauptsächlich auf EU- und 
Bundesebene geführt und findet somit 
eher überregional statt. Erst mittelfristig 
werden Gemeinden im Hinblick auf den 
Sektor Wärme betroffen sein, und zwar 
sobald in diesem Sektor nach Alternativen 
zur Dekarbonisierung gesucht wird. 
Für den Neubau sowie den einfach sa-
nierbaren Gebäudebestand stehen als 
grüne Alternativmöglichkeiten Strom/
Wärmpumpen sowie Fernwärme (auch 
Niedrigtemperatur) zur Verfügung. Lösun-
gen für den vollständig zu sanierenden 
Gebäudebestand sind dagegen noch 
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Abbildung: Defizite in der Sektorenkopplung, MELUND, Energiewende- und 
Klimaschutzbericht 2019

Abbildung: Wasserstoff für die Gemeinde. Quelle: HanseWerk-Gruppe

selten bzw. mit überdurchschnittlich 
hohen Kosten umsetzbar. Dieser Um-
stand kann den Einsatz von dekarboni-
siertem Gas attraktiv machen.
Müsste während einer Übergangsphase 
noch auf Erdgasgemische zurückgegrif-
fen werden, könnten diese dann schritt-
weise durch grünes Gas ersetzt werden. 
Um den erforderlichen Ausbaugrad der 
grünen, nicht gasbasierten Alternativen 
innerhalb des Zeitrahmens der Klimaziele 
gewährleisten zu können, müsste die 
Sanierungsrate bis 2045 allerdings mehr 
als verdoppelt werden (die derzeitige 
Quote liegt nur bei unter 1%).

Durchführung von Wasserstoff-
Projekten in Schleswig-Holstein
Die HanseWerk-Gruppe arbeitet in Nord-
deutschland zurzeit an verschiedenen 
Projekten in Bezug auf Wasserstoff. Bei-
spielsweise wurde in Klanxbüll/Neukir-
chen erfolgreich Wasserstoff in verschie- Abbildung: Wasserstoff-Aktivitäten der HanseWerk-Gruppe. Quelle: HanseWerk-Gruppe

denen Beimischungsstufen ins Erdgas-
netz eingespeist. Des Weiteren wurde in 
Othmarschen ein Bestands-BHKW (Lei-
stung 1 MW elektrisch) für den reinen 
Wasserstoffbetrieb umgerüstet. In Ham-
burg und in Brunsbüttel sind gemeinsam 
mit der Industrie Projekte zur Nutzung des 
grünen Wasserstoffs in Planung (Größen-
ordnung je rund 25 MW). Darüber hinaus 
entwickelt HanseWerk gemeinsam mit 
Partnern Lösungen für den Einsatz grünen 
Wasserstoffs in der Schwerlastmobilität 
an mehreren Standorten in Schleswig-
Holstein.

Fazit: Was kann die Gemeinde in 
der Richtung Wasserstoff zukünftig
erwarten?
Auf Gemeindeebene ist der Einsatz von 
Wasserstoff frühestens mittelfristig realis-
tisch: Erdgas wird auch zukünftig noch 
Bestandteil des Energiemixes in Kommu-
nen bleiben und erst sukzessiv durch 
grünes Gas ersetzt werden. Wasserstoff 
könnte außerdem zukünftig im Sektor 
Wärme in Bezug auf den vollständig zu 
sanierenden Gebäudebestand zur An-
wendung kommen. Ferner kann grünes 
Gas der Basisbrennstoff für die Kraft-
Wärme-Kopplung als Fernwärmeerzeu-
ger in Gemeinden werden. Dazu kann in 
Erdgasnetzen Wasserstoff in Zukunft 
perspektivisch als Beimischung und 
später vollständig eingesetzt werden und 
somit einen Beitrag zur Dekarbonisierung 
leisten.

Die HanseWerk-Gruppe 
Über die Beteiligung der elf schleswig-
holsteinischen Kreise sowie von über 400 
Kommunen sind die Unternehmen der 
HanseWerk-Gruppe regional sehr stark 
verwurzelt und verstehen sich daher als 
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Partner für Klimaschutz der Gemeinden. 
Wir als Unternehmen starten bereits jetzt 
mit dem Ziel, bis 2030 vollständig klima-
neutral zu werden. Dazu werden unsere 
Gebäude an 44 Standorten, unsere 650 
Fahrzeuge und der Strom- und Gasnetz-

betrieb sowie die Wärme- und Stromer-
zeugung entsprechend umgestellt.
Als Partner der Energiewende hat die Han-
seWerk-Gruppe in den letzten Jahren 
mehrere zehntausend Anlagen zur Erzeu-
gung Erneuerbarer Energie an ihre Netze 

angeschlossen und betreibt parallel dazu 
etwa 870 Energieumwandlungsanlagen 
sowie einen Erdgasspeicher. Die Hanse-
Werk-Gruppe ist ein großer Ausbildungs-
betrieb im Norden und engagiert sich u.a. 
in Forschungsprojekten zur Energiewende.

Kennen Sie die CO -Bilanz Ihrer 2

Kommune?
Beim Thema Klimaschutz steigt der Hand-
lungsdruck im kommunalen Umfeld von 
Jahr zu Jahr. So hat eine Studie des Mei-
nungsforschungsinstituts Forsa zum 
Thema „Klimaschutz in Schleswig-
Holstein“ ergeben, dass drei Viertel der 
Befragten der Meinung sind, die eigene 
Kommune müsse mehr tun. Klimaschutz 
geht uns alle an, denn der Klimawandel 
und der mögliche Anstieg der Meeres-
spiegel und stärkere Stürme betreffen uns 
hier im Norden ganz besonders.
Das im Jahr 2017 vom schleswig-holstei-
nischen Landtag beschlossene Energie-
wende- und Klimaschutzgesetz (EWKG) 
hat daher die gesetzlichen Anforderungen 
an den Klimaschutz im Land formuliert 
und somit verbindliche Ziele für die Kli-
maschutzpolitik und die Energiewende 
definiert: 
Im Vergleich zu den Gesamtemissionen 
des Jahres 1990 sollen die Treibhausgas-
emissionen in Schleswig-Holstein schritt-
weise bis zum Jahr 2020 um mindestens 

1  Die im Rahmen der Präsentation vorgestellten  
 Einsparziele entsprechen dem damaligen Stand. 
 Der Schleswig-Holsteinische Landtag hat diese am 
 24. November 2021 mit Wirkung zum 17.12.2021 
 angepasst: Hiernach sollen die Treibhausgas-
 emissionen im Vergleich zum Jahr 1990 bis zum 
 Jahr 2030 um mindestens 65 Prozent, bis zum Jahr 
 2040 um mindestens 88 Prozent und bis zum Jahr 
 2045 so weit gemindert werden, dass national 
 Netto-Treibhausgasneutralität erreicht wird. Nach 
 dem Jahr 2050 sollen bundesweit zudem negative 
 Treibhausgasemissionen erreicht werden.

Klima-Navi: 
Digitale CO -Bilanzierung für Städte 2

und Kommunen

Thorsten Frye, HanseWerk AG, Leiter Klima-Navi

Thorsten Frye

40 Prozent, bis zum Jahr 2030 um minde-
stens 55 Prozent und bis zum Jahr 2050 
um 80 bis 95 Prozent reduziert werden. 
Ferner soll der Anteil der Wärme aus 
Erneuerbaren Energien am Wärmever-
brauch bis zum Jahr 2025 mindestens 22 
Prozent betragen. Als Vorbild soll die 
Strom- und Wärmeversorgung der Lie-
genschaften des Landes bis zum Jahr 

12050 komplett CO -frei erfolgen.2

Durch den gesetzlichen Auftrag nimmt 
der Druck im kommunalen Umfeld zu. 
Das Problem: Die fehlende Transparenz 
über den eigenen CO -Fußabdruck. Denn 2

die Kommunen wissen nicht, wieviel CO2 

sie selbst verursachen. Weiter stellt sich 
ihnen die Herausforderung des umfang-
reichen und komplexen Datenmanage-
ments (bspw. Beschaffung, Pflege, Quali-
tätssicherung der Daten). Woher sollen 
sie diese erhalten beziehungsweise wie 
auf Plausibilität und Belastbarkeit über-
prüfen? Überdies fordert es Kommunen 
heraus, dass die Bilanzierung kommuna-
ler Energie- und Treibhausgasbilanzen 
mithilfe unterschiedlicher Bilanzierungs-
standards erfolgen kann. Nur, welches ist 

der für Schleswig-Holstein zutreffende 
Standard und welcher ist für den Vergleich 
mit anderen Kommunen heranzuziehen?
Aufgrund der unklaren Ausgangslage 
wissen Kommunen in der Regel nicht, 
welches die richtigen Maßnahmen zum 
Klimaschutz sind und wie diese ergriffen 
werden können. 
Um den Kommunen eine einheitliche 
kommunale Energie- und Treibhausgas-
bilanzierung zu ermöglichen und sie auf 
diesem Wege bei ihren Aktivitäten des 
Klimaschutzes zu unterstützen, stellt das 
Ministerium für Ministerium für Energie-
wende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur 
und Digitalisierung (MELUND) das Klima-
Navi von HanseWerk allen Kommunen, 
Ämtern und Kreisen in Schleswig-Holstein 
über eine Landeslizenz kostenlos zur 
Verfügung. 
Das Klima-Navi bietet allen kommunalen 
Gebietskörperschaften eine völlig neue 
Möglichkeit, in einfacher Art und Weise die 
bislang fehlende Transparenz herzustel-
len und unterstützt sie dabei, ihre Einspar-
ziele des Energiewende- und Klima-
schutzgesetzes zu erreichen.



47Die Gemeinde SH 2/2022

Wie funktioniert das 
HanseWerk-Klima-Navi? 
Durch die moderne und sehr intuitive 
Oberfläche hilft das Klima-Navi den Kom-
munen, die komplexen Zusammenhänge 
zwischen Klimaschutz, Energiewende, 
Energiereduktion und Dekarbonisierung 
im Rahmen der CO -Bilanzierung leicht zu 2

verstehen und die Handlungsbedarfe 
schnell zu erkennen.
Mit der Vergabe der Zugangsdaten kön-
nen kommunale Gebietskörperschaften 
auf Knopfdruck eine CO -Startbilanz 2e

erstellen. Dazu werden immer die aktuellen 
Daten der unterschiedlichen Bilanzie-
rungssektoren als Grundlage herangezo-
gen. Durch die Datenbereitstellung entfällt 
aufwändiges und zeitintensives Datenma-
nagement (bspw. Beschaffung, Pflege und 
Qualitätssicherung der Daten) auf Seite 
der kommunalen Gebietskörperschaften. 

Dank der Integration anerkannter wissen-
schaftlich fundierter Bilanzierungsstan-
dards erhalten Kommunen und Kreise die 
Möglichkeit, flexibel zwischen den Bilan-
zierungsstandards zu wechseln und 
dadurch die eigenen kommunalen Emis-
sionen in Relation zu den bundesweiten 
Reduktionszielen zu setzen.
Bei der Gestaltung des Klima-Navi stand 
neben dem besonderen Fokus auf die 
spürbare Aufwandsreduktion auf Anwen-
derseite beim Datenmanagement  die 
benutzerfreundliche Bedienbarkeit im 
Vordergrund. Die einfache Bedienung 
beginnt bereits bei der Entscheidung zu-
gunsten einer Endgerät-unabhängigen 
Online-Plattform, wodurch zu jeder Zeit 
und von jedem Ort der Zugriff gewährleis-
tet ist. Um das Klima-Navi nutzen zu kön-
nen, wird lediglich ein Standard Internet-
Browser benötigt. Somit ist der Systemzu-
griff von allen internetfähigen Endgeräten 
gewährleistet. 
Durch die Fortschreibung der CO -Emis-2e

sionen der vergangenen Jahre auf die 

Zukunft bis 2050 kann abgeschätzt wer-
den, ob die vorgegebenen Ziele erreicht 
werden können. Im Klima-Navi können 
Maßnahmen vor ihrer Umsetzung simu-
liert und dadurch deren Wirkung bewerten 
werden. So erfolgt jederzeit eine Abschät-

zung der Erreichbarkeit der Ziele im Kli-
ma-Navi, was wiederum zu Planungssi-
cherheit führt. 
Die Einordnung des Status, des Fort-
schritts und der Zielplanung zur Minde-
rung von Treibhausgasemissionen ist ein 
zentraler Aspekt des Klima-Navi. Durch 
Funktionalitäten wie das qualitative und 
quantitative Benchmarking erlangen Kom-
munen eine schnelle Standortbestim-
mung und bekommen aufgezeigt, wie gut 
sie im Vergleich zu anderen Kommunen 
dastehen bzw. in welchen Bereichen noch 
Entwicklungspotential besteht. 

Gemeinsam Klima-Ziele erreichen
Die an Energie- und Treibhausgasbilan-
zen gestellten Anforderungen sind auf-
grund der komplexen Berechnung sowie 
aufwändigen und zeitintensiven Datenbe-
reitstellung für Kommunen nicht mehr 
händisch zu bewältigen. Daher benötigen 
Kommunen eine intuitiv bedienbare und 
leicht auswertbare Lösung: Das Klima-
Navi.
Das innovative Onlinetool berechnet die 
CO -äquivalenten Emissionen einer Kom-2

mune mit Hilfe der integrierten Energiever-
brauchswerte sowie weiteren emissions-
spezifischen Daten. Dank des Klima-Navis 
ermitteln Kommunen schnell und einfach 
wirksame Maßnahmen zur CO -Reduk-2

tion. Die internetbasierte Software ermög-
licht es den Kommunen:
•  die erforderlichen Daten automatisiert 
 und in aktueller Form zu erhalten,
• die kommunal emittierten Treibhaus-
 gase effizient zu berechnen sowie 
 transparent auszuweisen,
• sich mit anderen Kommunen zu ver-
 gleichen,
• konkrete Einsparziele zu formulieren 
 sowie deren Wirkungen langfristig zu 
 überprüfen sowie
• unterschiedliche Einsparszenarien zu 
 berechnen.

Sie können sich so schneller auf die 
Umsetzung Ihrer Maßnahmen konzentrie-
ren.
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HanseWerk – Partner für Klimaschutz
Gemeinsam mit unseren starken und 
spezialisierten Töchtern bieten wir Kom-
munen, Unternehmen und privaten Kun-
den Lösungen für den Klimaschutz und 
zuverlässige Energie- und Kommunika-
tionstechnik an. 
Wir sind einer der größten Energiedienst-
leister in Norddeutschland. Als Partner der 
Kommunen versorgen wir Ihre Bürgerin-

nen und Bürger über unsere Netze sicher 
und zuverlässig mit Strom, Gas und Wär-
me. HanseWerk begleitet Sie während 
des gesamten Prozesses. Von der Erstel-
lung eines ersten Klimaschutzberichts 
über die Umsetzung bis zur Erfolgskon-
trolle Ihrer Klimaschutz-Maßnahmen. Ob 
dezentrale Wärmeerzeugung, Einspei-
sung von Erneuerbaren Energien inkl. 
Wasserstoff, moderner LED-Straßenbe-

leuchtung oder sauberer und leiser Elek-
tromobilität: neue Energielösungen sowie 
Erfahrung und Kompetenz aus vielen 
Jahrzehnten zeichnen uns aus.
HanseWerk steht Ihnen als Partner für 
Klimaschutz mit vielen Energielösungen, 
Fachwissen und Beratung zur Seite. Ge-
meinsam entwickeln wir individuelle Lö-
sungen zum Wohle Ihrer Bürgerinnen und 
Bürger.

„Das Fahrrad liegt in Deutschland mehr 
denn je im Trend.“ ist auf der Homepage 
des Bundesministeriums für Digitales und 
Verkehr (BMDV) zu lesen, die ebenfalls 
auf die zentrale Strategie der Bundesre-
gierung zur Förderung des Radverkehrs 
verweist – den Nationalen Radverkehrs-
plan (NRVP). Dem NRVP zufolge ist das 
Fahrrad 2030 ein wichtiger Bestandteil 
einer integrierten Mobilitäts-, Siedlungs- 
und Nahversorgungsstrategie in ländli-
chen Räumen und wird selbstverständlich 
als Alltagsverkehrsmittel genutzt. Um die-
ses Ziel zu erreichen werden Landkreise 
und auch Gemeinden im ländlichen Raum 
als wichtige Akteure der Koordination und 
Planung gesehen, die aber gleichsam 
auch einen großen Bedarf an Beratung 
und Unterstützung in der Umsetzung die-
ser Aufgabe haben.
Die Erhöhung des Radverkehrsanteils ist 
auch das Hauptziel der Radstrategie 
Schleswig-Holstein 2030, die ebenfalls 
eine stärkere Verankerung des Radver-

Radverkehrsprojekte im ländlichen 
Raum

Dr. Maria Hock, Klimaschutzmanagerin der Region Flensburg

Dr. Maria Hock

kehrs nicht nur auf Ebene der Landespla-
nungen, sondern auch in Konzepten und 
Plänen der Regional- und Kommunalebe-
ne fordert. Das Strategiepapier benennt 
zudem die folgenden direkt mit einer 
solchen Mobilitätswende verbundenen 
positiven Effekte:
• Förderung des Klimaschutzes
• Förderung der Gesundheit
• Erhöhung der Lebensqualität
• mehr soziale Teilhabe
• Steigerung der Verkehrsqualität

Ausgangslage und Ziele in der 
Klimaschutzregion Flensburg
Der beschriebenen „Radverkehrs-Vision 
2030“ entsprechen die ländlichen Räume 
in Schleswig-Holstein aktuell allerdings 
noch nicht flächendeckend. Am Beispiel 
der Klimaschutzregion Flensburg mit 36 
überwiegend ländlichen Gemeinden im 
Kreis Schleswig-Flensburg wird deutlich, 
wie vielfältig und individuell die Aus-
gangslage, die Handlungsoptionen und 
die Herausforderungen der Kommunen 
im Bereich Radverkehr sind.
Dem Masterplan 100% Klimaschutz der 
Region Flensburg ist zu entnehmen, dass 
nur 3% aller zurückgelegten Wegkilome-
ter in der Klimaschutzregion mit dem 
Fahrrad bewältigt werden. Dagegen ste-
hen mehr als 80% der Kilometer, die mit 
dem Auto zurückgelegt werden und etwa 
40% aller Pkw-Fahrten schlagen zudem 
noch mit einer Weglänge von weniger als 
5 km zu Buche. Der Pkw ist bislang also 
noch unangefochten als das wichtigste 
Verkehrsmittel in der Klimaschutzregion 
zu bewerten.
Als Klimaschutzmanagement der Region 
Flensburg verfolgen wir neben dem Ziel 
der messbaren Treibhausgaseinsparun-
gen im Sinne des Klimaschutzes auch 
gleichermaßen das Ziel, die Lebensquali-

tät in der Region zu steigern und die 
Attraktivität des ländlichen Raumes im 
Allgemeinen zu erhöhen. Im Bereich der 
Mobilität geht das mit folgenden konkre-
ten Zielen einher:
- Reduktion des motorisierten Individu-
 alverkehrs
- Förderung klimafreundlicher Antriebe  
- Überwinden von Infrastrukturengpäs-
 sen („letzte Meile“)
- Steigerung der Mobilität aller Zielgrup-
 pen (u.a. Barrierefreiheit)

Potentiale & Herausforderungen 
im Radverkehr
Der Radverkehr bietet eine Möglichkeit 
allen vorgenannten Zielen zu entspre-
chen, da er zu einer Verkehrsmittelverla-
gerung in Richtung klimafreundlicher 
Antriebe führt und auch die Intermodalität 
fördert. Er kann die Lösung für den An-
schluss an öffentliche Verkehrsmittel dar-
stellen oder mit elektrischer Unterstüt-
zung zunehmend auch größere Distanzen 
überwindbar machen. Das Fahrrad stellt 
zudem ein Verkehrsmittel dar, dass von 
Menschen unterschiedlichster Alters-
gruppen und Einkommensklassen ge-
nutzt werden kann. Darüber hinaus ist das 
Verkehrsmittel sowohl für alltägliche We-
ge als auch zur Erholung im Freizeit- und 
Tourismusbereich geeignet. Damit ist das 
Fahrrad grundsätzlich universell für ver-
schiedene Zwecke und Zielgruppen ein-
setzbar und diese Stärke wird durch die 
fortschreitende Elektrifizierung des Rad-
verkehrs, durch Lastenräder zum siche-
ren Transport von größeren Gütern oder 
sogar Kindern und durch die Entwicklung 
von Rädern für motorisch eingeschränkte 
Menschen immer weiter ausgebaut.
Dem gegenüber stehen die beiden größ-
ten Herausforderungen für den Radver-
kehr im ländlichen Raum: die fehlende 
Infrastruktur und die größeren Distanzen 
im Alltag. Wesentlich für die Entscheidung 
zum Radfahren sind sichere und mög-
lichst direkte Verbindungen zwischen 
Start- und Zielort. Im ländlichen Raum 
sind vielerorts keine Rad- oder Gehwege 
entlang der zwischengemeindlichen Ver-
bindungen vorhanden und fehlen teilwei-
se sogar innerorts. Für Radfahrende geht 
das Teilen des vorhandenen Straßenrau-
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mes mit Pkw- und Schwerlastverkehr auf 
relativ schmalen aber teils mit hoher Ge-
schwindigkeit befahrbaren Ortsverbin-
dungen mit einer stark eingeschränkten 
Verkehrssicherheit einher.
Notwendig sind hier die Herstellung bzw. 
Sanierung von eigenständigen Radwe-
gen oder Fahrradstraßen, aber ggf. auch 
begleitende Maßnahmen zur Erhöhung 
der Verkehrssicherheit, z.B. notwendige 
Beleuchtung, intuitive Beschilderung und 
Ausweisung sowie sichere Querungen 
von Verkehrsachsen. Darüber hinaus sind 
im ländlichen Raum selten sichere und 
komfortable Abstellmöglichkeiten oder 
(Reparatur-)Services für Radfahrende vor-
handen. Diese sind besonders sinnvoll in 
der Nähe von Gastronomie, Einkaufs-
möglichkeiten, Sehenswürdigkeiten, Ar-
beitgebern oder Umstiegspunkten zu öf-
fentlichen Verkehrsmitteln. Gerade im Be-
reich der E-Bikes und Lastenfahrräder 
muss Infrastruktur für den ruhenden Ver-
kehr zukünftig zudem größer und besser 
zugänglich geplant werden.
Der Ausbau dieser Infrastruktur erfordert 
gerade im Bereich des Tiefbaus ein hohes 
Investment, das oft zusätzlich mit kosten-
intensivem Grunderwerb verbunden ist. 
Die Nutzung der aktuell vielfältigen Rad-
verkehr-Förderkulisse ist daher unver-
zichtbar.

Radverkehrsprojekte planen und 
umsetzen
Radverkehrsprojekte können von ver-
schiedenen Perspektiven aus gestartet 
werden:
I.  Bevor konkrete Maßnahmen ergriffen 
 werden, wird in einem definierten Ge-
 biet ein ganzheitliches Konzept inklusi-
 ve einer Analyse der Ausgangslage und 
 eines angepassten Maßnahmenkata-
 logs erstellt.

Radverkehrskonzepte sind aktuell viel 
diskutiert und auch zunehmend in der 
Erstellung begriffen – nicht zuletzt, da die 
Radverkehrsförderprogramme für die 
Umsetzung investiver Maßnahmen ver-
mehrt einen Nachweis über vorliegende 
Konzepte erfordern. Die Erstellung von 
Mobilitäts- oder Radverkehrskonzepten 
ist im ländlichen Raum aus verschiedenen 
Gründen nur ein beschränkt sinnvolles 
Instrument auf der Kommunalebene: Es 
kann lohnenswert sein in größeren Ge-
meinden oder auch begrenzten Quartie-
ren entsprechende Konzepte durch Dritte 
erstellen zu lassen, allerdings sind die 
Kosten für die Beauftragung entspre-
chender Büros meist nicht unerheblich 
und oft nicht als Teil der Planungskosten 
förderfähig (Ausnahme: Förderprogramm 
Stadt & Land). Alternativ können kleinere 
Gemeinden Radverkehrs- bzw. Mobili-
tätskonzepte auch in Eigeninitiative erstel-
len. Von Vorteil sind die detaillierte Orts-
kenntnis und ggf. eigene Erfahrungen als 

Radfahrende. Dem gegenüber stehen al-
lerdings fehlende Erfahrungen in der Kon-
zepterstellung und knappe personelle 
Kapazitäten in den kleineren Verwaltun-
gen bzw. den ehrenamtlich tätigen Ge-
meindevertretungen. Die größte Unzu-
länglichkeit gemeindlicher Mobilitäts- 
oder Radverkehrskonzepte im ländlichen 
Raum ergibt sich allerdings meist aus der 
Beschränkung auf ein Gemeindegebiet 
und ggf. bestehende verkehrliche Haupt-
achsen. Da Mobilität im ländlichen Raum 
überwiegend durch längere, gemeinde-
übergreifende Wege definiert ist, sollten 
auch Konzepte grundsätzlich eher inter-
kommunal angelegt sein und sind in struk-
turschwachen Regionen vermutlich vor 
allem auf Ebene der Landkreise eine 
sinnvolle Planungshilfe für Land, Kreis, 
Ämter und Kommunen.

II.  Es sind bereits ganz konkrete (lokale) 
 Handlungsbedarfe und Infrastruktur-
 engpässe bekannt, die mit bereits de-
 finierten investiven (Einzel-) Maßnah-
 men ausgeräumt werden können.

Für die Umsetzung konkreter (Einzel-) 
Maßnahmen im investiven Bereich sind 
folgende Überlegungen hilfreich:
Zunächst sollte geklärt werden, welche 
Stellen betroffen bzw. vor oder während 

der Umsetzung eines Vorhabens zu beteili-
gen sind. Neben den im Vorhaben invol-
vierten Gemeinden sind das ggf. zusätzlich 
betroffene Straßenbaulastträger (Land-
kreise, Land oder Bund) und ggf. zuständi-
ge Genehmigungsbehörden wie z.B. die 
Straßenverkehrsbehörde des Kreises oder 
der Landesbetrieb für Straßenbau und 
Verkehr (LBV.SH). 
Meist ergibt sich aus diesem Betei-
ligungsprozess erst eine realistische 
Schätzung der tatsächlichen Kosten des 
Vorhabens. Denn neben den offensichtli-
chen Baukosten werden je nach Vorha-
ben auch Planungskosten fällig. Sollte 
eine umfangreichere Baumaßnahme ge-
plant sein, müssen zusätzlich Kosten für 
Ausgleichsmaßnahmen einkalkuliert und 
die entsprechenden Stellen beim Land-
kreis involviert werden. Im Bereich des 
Neubaus von Infrastruktur stellt sich au-
ßerdem häufig die Frage nach ggf. erfor-
derlichem Grunderwerb. Selbst wenn der 
erforderliche Grund durch die Eigentü-
mer/-innen für die Maßnahme überlassen 
wird, fallen für rechtlich verbindliche Ge-
stattungsverträge bzw. Vereinbarungen 
über Wegerechte etc. zusätzliche Kosten 
an.
Zur Finanzierung der Maßnahmen stehen 
vielfältige Förderprogramme des Landes, 
des Bundes und der EU zur Verfügung, 
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die sich im Hinblick auf die Art der geför-
derten Maßnahmen, die Förderquoten 
und Mindestzuwendungen sowie den 
Umfang und die Dauer des Förderan-
tragsverfahrens unterscheiden. Einige 
Förderprogramme zielen auf den Alltags-
radverkehr ab (z.B. Stadt und Land des 
BMDV, Kommunalrichtlinie des BMUV, 
GVFG-Förderung des Landes SH), wäh-
rend sich andere Programme eher für den 
Tourismussektor eignen (z.B. Förderun-
gen durch die AktivRegionen) oder sogar 
integrierte Projektkonzepte für verschie-
dene Zielgruppen fordern (z.B. Klimasch-
utz durch Radverkehr des BMUV).
Bei jedem Radverkehrsvorhaben sollte 
außerdem die Kommunikation der Maß-
nahme an die betroffene(n) Zielgruppe(n) 
mitgedacht werden. Neue Abstellanlagen 
oder sanierte Radwege entfalten ihre 
Wirkung zur Stärkung des Radverkehrs 
am besten, wenn betroffene Bürger/-in-
nen, Schüler/-innen oder Tourist/-innen 
aktiv darüber informiert werden und deren 
Nutzung unmittelbar erfolgt. 

III.  Eine allgemeine Stärkung des Radver-
 kehrs soll durch integrierte Maßnah-
 menbündel (ggf. in Kombination mit 
 nicht-investiven Maßnahmen) für ver-
 schiedene Zielgruppen (z.B. Pendler 
 und Touristen) erreicht werden.

In Ergänzung zu den investiven Einzel-
maßnahmen kann es sinnvoll sein, den 

Radverkehr mit angepassten Angeboten 
für bestimmte Zielgruppen zu stärken und 
entsprechende Kampagnen bzw. Öffent-
lichkeitarbeit zu integrieren. Die Maßnah-
men sind meist stärker an den konkreten 
Bedarfen definierter Zielgruppen orientiert 
und weniger auf den reinen Infrastruktur-
ausbau ausgerichtet. Ein wichtiger Aus-
gangspunkt ist die Analyse der bereits 
vorhandenen und nutzbaren Vorausset-
zungen einer Gemeinde oder Region. 
Welche bestehenden Strukturen stellen 
Stärken im Radverkehr dar oder können 
dazu ausgebaut werden? Hierzu zählen 
zum Beispiel vorhandene lokale Dienst-
leister im Fahrradbereich (z.B. Werkstät-
ten, Verleiher), touristische Strukturen und 
Sehenswürdigkeiten, die sich mit dem 
Radverkehr verbinden lassen sowie wich-
tige Haltepunkte und Trassen des öffentli-
chen Personenverkehrs, die eine überge-
meindliche Anbindung an Versorgungs-
zentren, Arbeitgeber oder Bildungsstätten 
ermöglichen. Oft fehlt es an der Verknüp-
fung der vorhandenen Infrastruktur oder 
entsprechenden Angeboten, um diese zu 
beleben. Integrierte Radverkehrsprojekte 
sind daher äußerst individuell an die loka-
len Rahmenbedingungen anzupassen 
und oft interkommunal angelegt, um die 
volle Wirkung für verschieden Zielgrup-
pen zu entfalten. Sinnvoll ist daher auch 
eine intensive zielgruppenorientierte 
Kommunikation der angestrebten Verbes-
serungen im Radverkehr verbunden mit 

Aktionen für die Öffentlichkeit zum Testen 
und Weiterentwickeln der neu geschaffe-
nen Angebote und Services (z.B. geführte 
Radtouren oder Fahrrad-Rallyes, Aktions-
tage und Kampagnen an Schulen).

Wo gibt es Beratung und 
Umsetzungsunterstützung?
Je nach Vorhaben, Gemeindegröße und 
vorhandenen Organisationsstrukturen 
können verschiedene Stellen bei der 
Planung und Umsetzung involviert wer-
den. In einer frühen Phase sollten ggf. 
verfügbare Verkehrsplaner/-innen, Mobili-
tätsbeauftragte oder Klimaschutzmana-
ger/-innen auf Kommunal- oder Kreisebe-
ne an den Tisch geholt werden. Für Nach-
fragen im verkehrsplanerischen und bau-
fachlichen Bereich ist der Landesbetrieb 
für Verkehr und Straßenbau (LBV.SH) eine 
geeignete Adresse. Für Bike+Ride-An-
lagen im Bereich von Bahnhöfen und 
Haltepunkten ist das Mobiliteam der 
NAH.SH der passende Ansprechpartner. 
Externe Unterstützung und Beratung der 
Kommunen und Ämter bei Radverkehrs-
vorhaben kann außerdem über eine Mit-
gliedschaft in der kommunalen Arbeitsge-
meinschaft RAD.SH erfolgen. Sofern be-
reits ein geeignetes Förderprogramm für 
das geplante Vorhaben identifizierte wur-
de, geben die entsprechenden Ansprech-
partner/-innen bei den Projektträgern bzw. 
in den Ministerien ebenfalls wichtige Hin-
weise und Hilfestellungen.

Im Rahmen des Projektes "Nachhaltige 
Mobilität in schleswig-holsteinischen 
Urlaubsregionen" wurden zehn Pilotregio-
nen zwei Jahre lang dabei unterstützt, die 
touristische Mobilität klimafreundlicher 
und nachhaltiger, aber auch insgesamt 
attraktiver und zielgruppenorientierter zu 
gestalten. In Kooperation mit den Ak-
teuren vor Ort wurden umwelt- und so-
zialverträgliche Mobilitätsangebote ent-
wickelt und die Kommunikation mit den 
Gästen und Akteuren verbessert. Hin-
tergrund ist der Wunsch, die Umweltbela-
stungen, also vor allem den CO -Ausstoß, 2
aber auch den Lärm und andere negative 
Begleiterscheinungen des motorisierten 
Individualverkehrs zu reduzieren (Staus, 

Schleswig-Holsteinische Urlaubsorte 
auf dem Weg zu einer 
nachhaltigeren Mobilität

1Bente Grimm  

Bente Grimm 

Parkplatznot, Lärm, Luftqualität, Sicher-
heit usw.). Langfristig sollen die Urlaubs-
qualität bzw. Zufriedenheit der Gäste 
gesteigert und auch neue touristische 
Marktsegmente erschlossen werden. Ein 
weiterer Vorteil besteht darin, dass die 
Tourismusakzeptanz in der Bevölkerung 
gesteigert werden kann. Es geht im Be-
reich der nachhaltigen touristischen Mo-
bilität also nicht nur um einen Beitrag zum 
Klimaschutz, sondern auch um die Wett-
bewerbsfähigkeit der Tourismusdestina-
tionen in Schleswig-Holstein. 
Das Projekt begann mit einer Situations-
analyse, zu der eine Befragung der 
Akteure in allen Lokalen Tourismusorgani-
sationen (LTO) gehörte. Ziel der Erhebung 
war, die touristischen Mobilitätsangebote 
und -probleme auf örtlicher bzw. regiona-
ler Ebene zu identifizieren und zu ermit-
teln, welche Angebote bereits in Planung 
sind und welche Probleme auf dem Weg 

1  Leiterin Touristische Mobilitätsforschung im NIT –
 Institut für Tourismus- und Bäderforschung in Nord-
 europa GmbH, Kiel
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zu einer klimafreundlichen touristischen 
Mobilität gesehen werden.
Anfang 2020 fanden regionale Work-
shops in den zehn teilnehmenden Regio-
nen statt, die dazu dienten, die Akteure 
aus den Bereichen Mobilität und Touris-
mus besser zu vernetzen, gemeinsame 
Ziele zu definieren und erste Ideen für 
Maßnahmen zu entwickeln. Ein wichtiges 
Ergebnis der Workshops ist eine so-
genannte Projektbörse, die insgesamt 64 
Projektideen enthält, die prioritär voran-
getrieben werden sollen. Seitens der 
Steuerungsgruppe wurden im Anschluss 
zwei übergreifende und elf regionale 
Schlüsselprojekte definiert. 
Die Vision dahinter lautet: Schleswig-
Holstein soll ein besonders attraktives 
Reiseziel für Ausflügler und Urlauber 
werden, die Wert auf Nachhaltigkeit und 
damit auch auf umwelt- und sozialver-
trägliche Mobilität legen. 
Definiert wurden Projektideen für die fol-
genden Bereichen:
• Koordination/Kommunikation/Koope-
 ration
• Information und Marketing
• Öffentlicher Personennahverkehr (inkl. 
 Shuttle für die "letzte Meile")
• Fuß- und Radverkehr
• Schiffsverkehr - CO -freie Mobilität auf 2

 dem Wasser
• Vernetzung/Sharing - Mobilitätshubs
• E-Mobilität (unter Verwendung Erneuet-
 barer Energien)
• Neue touristische Mobilitätsangebote
• Verkehrsberuhigung/autoarmer Ur-
 laubsort

Anschließend wurde eine erste Zwischen-
bilanz gezogen – unter Einbindung der 
drei relevanten Ministerien (Tourismus, 
Verkehr, Umwelt) und von Vertreter/-innen 
aller zehn Pilotregionen. 
Landesweit wurde während der Projekt-
laufzeit die Kommunikation zwischen den 
Sektoren Tourismus und Mobilität verbes-
sert, die gemeinsame Nutzung relevanter 
Marktforschungsdaten der Reiseanalyse 
und der Gästebefragung Schleswig-Hol-
stein vereinbart und die Einführung der 

Gästekarte mit integrierter ÖPNV-Nutzung 
("Unbeschwert Unterwegs") unterstützt. 
Zudem wurde ein kritischer Blick auf die 
vorhandenen Gästeinformationen zur 
nachhaltigen Anreise und Mobilität vor Ort 
geworfen – denn das beste Angebot ist 
nur dann erfolgreich, wenn der (potenziel-
le) Gast frühzeitig erfährt, welche Mög-
lichkeiten es gibt und welche Vorteile die-
se bieten.
Für die teilnehmenden Regionen und Orte 
wurden Handlungsempfehlungen mit 
Lösungsansätzen zur Förderung einer 
klimafreundlichen und nachhaltigen tou-
ristischen Mobilität erarbeitet. Im Fokus 
standen dabei die Schlüsselprojekte, die 
mit Hilfe sogenannter Steckbriefe struk-
turiert umgesetzt wurden bzw. werden sol-
len. 
Bereits in Betrieb ist beispielsweise der 
Seekieker, eine touristische Buslinie, die im 
Stundentakt um den Plöner See fährt und 
eine gute Alternative für Wanderer ist, die 
nicht zum Ausgangspunkt zurücklaufen 
möchten. In der Planung bzw. Umsetzung 
befinden sich zudem die sogenannten 
Inselwege auf Fehmarn (Radfahren, Wan-
dern und Reiten), das kreisgrenzenüber-
schreitende Mobilitätsnetz Eiderstedt/
Dithmarschen Nordwest mitsamt Mobi-
litätsstationen und der Buslinie Nordsee-
Törn 2.0, (interaktive) touristische Mobi-
litätskarten, ein Bike-Sharing-Angebot mit 
mehreren Stationen im Herzogtum Lauen-
burg, die Entwicklung eines innovativen 
Schienenfahrzeuges (SolarTram), das auf 
der Bahnstrecke von Malente nach Lütjen-
burg unterwegs sein soll und die Hoh-
wachter Bucht mit der Holsteinischen 
Schweiz verbindet. Hinzu kommen elek-
trische, autonom fahrende Schleiboote, 
die mit Brennstoffzellen und grünem Was-
serstoff unterwegs sind und ein integrierter 
Mobilitätsverbund für die Lübecker Bucht 
(inkl. Bäderbus und Wasserhopper). Die 
Vielfalt ist groß und Nachahmer sind gerne 
gesehen! 
Damit andere Regionen und Orte von den 
Erfahrungen aus dem Projekt lernen kön-
nen, wurde ein übersichtlicher Leitfaden 
erstellt, der mit einer inhaltsstarken On-

line-Toolbox verknüpft wurde (vgl. www.
tvsh.de). Hier finden sich Informationen 
und praxisnahe Tipps für Kreise und 
Kommunen, touristische Anbieter und 
Mobilitätsdienstleister. Betrachtet werden 
dabei die Themen "Umfassend informie-
ren", "Nachhaltige Anreise erleichtern" und 
"Mobilität vor Ort nachhaltig gestalten". 
Ergänzend werden zahlreiche Beratungs-
stellen und Organisationen genannt, die 
man kontaktieren kann, wenn man bei der 
Umsetzung Unterstützung benötigt. Ei-
nen besonderen Stellenwert nimmt dabei 
das neu gegründete Mobiliteam der 
NAH.SH ein, das die Aufgabe hat, Kom-
munen und regionale Akteure auf ihrem 
Weg zu einer innovativen und nachhalti-
gen Mobilität zu begleiten und zu ver-
netzen. Zu den Erfolgen des TVSH-Pro-
jektes gehört auch, dass der Tourismus 
bei der personellen Zusammensetzung 
dieses Teams berücksichtigt wurde.
Das Projekt "Nachhaltige Mobilität in 
schleswig-holsteinischen Urlaubsregio-
nen" wurde vom Tourismusverband 
Schleswig-Holstein (TVSH) ins Leben ge-
rufen und maßgeblich von der Ge-
sellschaft für Klimaschutz und Energie 
Schleswig-Holstein (EKSH) gefördert. Zu 
den Pilotregionen, die auch einen finan-
ziellen Eigenanteil leisteten, gehören die 
Holsteinische Schweiz, Dithmarschen, 
die Lübecker Bucht (von Timmendorfer 
Strand über Scharbeutz, Haffkrug und 
Neustadt bis zum OstseeFerienland), 
das Herzogtum Lauenburg, St. Peter-
Ording / Eiderstedt mit Friedrichstadt und 
Tönning, die Flensburger Förde, die 
Region Ostseefjord Schlei, die Nordsee-
inseln Amrum und Föhr, Großenbrode 
und Fehmarn. Der Kreis Nordfriesland, 
der Kreis Ostholstein, NAH.SH, DB Regio 
Bus und die IHK Schleswig-Holstein 
unterstützten das Projekt finanziell und 
inhaltlich. Mit der Durchführung des 
Projekts, das von Herbst 2019 bis Ende 
2021 lief, war das Institut für Tourismus- 
und Bäderforschung in Nordeuropa 
GmbH (NIT) in Kooperation mit der Ur-
banus GbR Ingenieurbüro für Verkehrs-
planung beauftragt.

Kommunale Inselnetzfähigkeit am 
Beispiel des Bordesholmer Stromnetzes

Frank Günther, Geschäftsführer der Versorgungsbetriebe Bordesholm GmbH

„Die Älteren entscheiden über die Zukunft 
der jungen Menschen“, diese These 
scheint sich in vielen Entscheidungen der 
Politik weltweit widerzuspiegeln. Ob es die 

Pandemie ist, in der regelmäßig die Schü-
ler und Studenten zuerst zuhause bleiben 
mussten, ob es die Überlegungen der EU 
sind, Atomkraft und Erdgas zu grüner 

Energie zu labeln oder ob es der gesell-
schaftlich bislang unterlassene Klima-
schutz ist, den u.a. „Fridays for Future“ 
seit einigen Jahren mit Recht massiv 
einfordert und vieles mehr. Es zeichnet 
sich eine Spaltung unserer Gesellschaft in 
Jung und Alt ab.
Die möglichst zügige, inzwischen tech-
nisch bereits mögliche und kostengüns-
tigste Umstellung auf dezentrale Energie-
erzeugung aus Erneuerbaren Energien ist 
die Chance auf eine auch künftig moderne 
Gesellschaft mit bezahlbarem Strom und 
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Frank Günther

Energie. Den Zusammenhang zwischen 
Temperaturanstieg und dem Anteil von 
CO  in der Luft hat bereits im Jahr 1896 2

Herr Svante Arrhenius herausgefunden. 
Diese Erderwärmung erzeugt immer häu-
figere Klimakatastrophen wie Über-
schwemmungen, Waldbrände, Hitzewel-
len. Das kostet die Gesellschaft unvor-
stellbar viel Geld und unseren Kindern die 
Zukunft. 
Allein die in 2021 entstandene Flutwelle in 
Nordrhein-Westfalen und Rheinland-
Pfalz, u.a. im Ahrtal, hat mind. 189 Men-
schenleben und einen Schaden von über 
60 Mrd. � gefordert. Für ein einziges Er-
eignis in einem Jahr und allein nur in 
Deutschland! Die weltweiten Klimafolgen 
unseres aktuellen Handelns werden auch 
bei einem sofortigen weltweiten Stopp 
noch Jahrzehnte unfassbare Geldsum-
men und auch Menschenleben einfor-
dern. „Das ist für mich nicht greifbar“; „Das 
sind ja Totschlagargumente“ oder „Dann 
lebe ich sowieso nicht mehr, aber unsere 
Kinder…“ das sind häufige Reaktionen 
der älteren Menschen. Wir müssen uns 
aber die Frage stellen: „Dürfen wir das 
überhaupt? Dürfen wir so mit unserer Erde 
umgehen und unseren Kindern einen 
nicht mehr bewohnbaren Planeten hinter-
lassen?“ Beantwortet man diese Frage mit 
Ja, dann ist die Spaltung zwischen Jung 
und Alt quasi perfekt. Beantwortet man 
diese Frage aber mit Nein, dann müssen 
wir konsequent und umgehend mehr tun 
als bisher und endlich auf Erneuerbare 
Energien setzen. Das ist auch völlig unab-
hängig vom Lebensalter. Unserer Erde ist 
es am Ende auch egal welchen Alters wir 
jeweils sind, hier ist einzig und allein nur 
unsere gemeinsame Hinterlassenschaft 
in Sachen Umweltverschmutzung und 
Raubbau an Ressourcen relevant.
Und sonst? Kostengünstig? Erneuerbare 
Energie…, die macht doch alles erst rich-
tig teuer! NEIN, falsch, das ist meine Ant-
wort, denn jede Form der Erneuerbaren 
Energieerzeugung liegt inzwischen im 

Erzeugungspreis je kWh deutlich unter 
den Erzeugungspreisen von Öl, Kohle, 
Gas und Atomkraft. Und das bereits 
OHNE Berücksichtigung der Umweltfol-
gen! Mit den Umweltfolgen ist der Preis 
von Erneuerbaren DEUTLICH günstiger 
als jede Alternative fossiler Energiegewin-
nung…
ABER was soll das denn? Wir wollen doch 
auf 1,5 Grad Erderwärmung begrenzen! 
Ja, richtig, die Wissenschaft sagt uns 
aber, dass wir dazu quasi sofort den welt-
weiten anthropogenen CO -Ausstoß auf 2

Null bringen müssten. Gelingt das nicht, 
so erreichen wir nur noch 2 Grad oder 
noch mehr. Was bedeutet denn ein halbes 
Grad mehr Erderwärmung? Das bedeutet 
bereits z.B. eine Verdreifachung des Rück-
ganges der Insektenarten und eine Ver-
dopplung von Überschwemmungsrisi-
ken… Ist es uns das Wert? Das müssen 
wir jetzt entscheiden, später ist das nicht 
mehr umkehrbar!
ABER wie erhalten wir nur mit Erneuerbarer 
Energieerzeugung die Systemstabilität bei 
einer Frequenz von 50 Hertz, auch bei 
einer sogenannten „Dunkelflaute“? Hier 
kommt nun die in Bordesholm realisierte 
Möglichkeit der Systemstabilisierung 
mittels eines Batteriekraftwerkes ins Spiel. 
Die Batterien können in Sekundenbruch-
teilen den physikalisch notwendigen Aus-
gleich von Mengendifferenzen zwischen 
Erzeugung und Bedarf bewerkstelligen 
und das auch für sehr lange Zeit. Vo-
raussetzung ist dabei, das dem System 
ausreichend Erneuerbare Erzeugungs-
quellen im Verhältnis zum Verbrauch zur 
Verfügung stehen.
Damit ist ein dauerhaft systemstabiler Be-
trieb ausschließlich mit Erneuerbaren 
Quellen möglich. Das hat Bordesholm am 
30.11.2019 als Muster für 1 Std. bewiesen 
und sich tatsächlich physikalisch vollstän-
dig vom großen Verbundstromnetz ge-

trennt und ist allein als Stromnetzinsel sys-
temstabil gefahren, ohne dass im Ort 
jemand etwas davon bemerkt hat…:
https://www.youtube.com/watch?v=He2
cc9brfAs
Batterien? Haben die nicht auch einen 
negativen Fußabdruck? Nein, haben sie 
nicht. Die Lebensdauer einer Batterie liegt 
bei gut 20 Jahren. Die CO -Freisetzung 2

von alternativen Regelenergieanlagen 
wäre enorm viel größer in dieser Zeit. Zu-
dem kann eine Batterie heute zu rd. 80% 
recycelt werden. Damit das auch passiert, 
muss schon beim Kauf der dafür fällige 
Geldbetrag bei der Deutschen Umwelt-
stiftung für Batterierecycling hinterlegt 
werden.  
Zum Thema des Rohstoffabbaus, darüber 
entscheiden wir als Gesellschaft. Dulden 
wir weiterhin Kinderarbeit im Kakao- und 
Kaffeebereich, in der Textilindustrie usw., 
dulden wir weiterhin miserable Arbeitsbe-
dingungen im Öl- und Erdgasabbau und 
eben auch im Bereich des Lithium-Ab-
baus für Lithium-Ionen-Batterien? Das 
müssen wir als Gesellschaft nicht länger 
hinnehmen! Schritte in eine gerechtere 
Welt sind aber nicht zwingend abhängig 
von der eingesetzten Technologie. Wir 
entscheiden mit unserem Geldbeutel. 
Aber im Bereich Batteriekraftwerk würde 
die Regelenergiegewinnung nach dem 
Muster Bordesholm auch bei einem sehr 
fairen und sauberen Abbau seltener Er-
den noch immer etwa das 100-fache an 
Kosten in 20 Jahren einsparen und gut 
2.000 Tonnen CO  gegenüber dem Strom-2

mix 2017, allein nur in Bordesholm.

Übrigens: Deutschland verkauft seit vie-
len Jahren regelmäßig mehr Strom als es 
importiert. Besonders Erneuerbare Quel-
len sorgen dabei unterm Strich jährlich für 
Einnahmen von vielen Milliarden Euro für 
Deutschland.
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Rechtsprechungsberichte

EuG: 
Klage gegen Bußgeld im LKW-Kartell 
zurückgewiesen
Das Gericht der Europäischen Union 
(EuG) hat eine gegen den LKW-Hersteller 
Scania wegen Beteiligung am Lkw-Kartell 
verhängte Kartellbuße von 880 Millionen 
Euro bestätigt und die Klage des Fahr-
zeugbauers abgewiesen. Die Europäi-
sche Kommission habe weder die Un-
schuldsvermutung verletzt noch andere 
von Scania bemängelte Fehler begangen, 
entschied das Gericht mit Urteil vom 
02.02.2022 (Rs.: T-799/17). 
Hintergrund ist eine Entscheidung der 
EU-Kommission aus dem Jahr 2017. 
Demnach soll Scania zusammen mit fünf 
anderen Herstellern über 14 Jahre hinweg 
die Preise für Lastwagen abgesprochen 
haben. Zudem soll ausgemacht worden 
sein, die Kosten für die Entwicklung neuer 
Technologien zur Emissionsbegrenzung 
an die Kunden weiterzugeben. Mit den 
übrigen Beteiligten – Daimler, Iveco, DAF 
und Volvo/Renault – hatte die EU-Kom-
mission bereits im Jahr 2016 einen Ver-
gleich geschlossen. Die Unternehmen 
mussten eine Strafe von insgesamt knapp 
2,93 Milliarden Euro zahlen. Der Hersteller 
Scania lehnte den Vergleich jedoch ab.
Das EuG hat die Klage abgewiesen. Die 
Durchführung eines „hybriden“ Verfah-
rens, bei dem das Vergleichsverfahren 
und das ordentliche Verwaltungsverfah-
ren in Kartellsachen verbunden werden, 
führe nicht zu einer Verletzung des Grund-
satzes der Unschuldsvermutung, der Ver-
teidigungsrechte oder der Pflicht zur Un-
parteilichkeit. Die Kommission habe diese 
Grundsätze auch unter den Umständen 
des vorliegenden Falles nicht verletzt.
Das Gericht trifft ferner Klarstellungen 
zum Konzept „einheitliche und fortgesetz-
te Zuwiderhandlung“. Eine solche Fest-
stellung setze nicht unbedingt den Nach-
weis mehrerer Zuwiderhandlungen vor-
aus, die jeweils unter Art. 101 AEUV fielen, 
sondern den Nachweis, dass sich ver-
schiedene festgestellte Handlungen in 
einen Gesamtplan einfügen, mit dem die 
Erreichung eines einheitlichen wettbe-
werbswidrigen Ziels verfolgt werde. Sca-
nia bestreitet bis heute, Vereinbarungen 
mit anderen Herstellern über die Preisge-
staltung getroffen zu haben.

BVerfG: 
Verfassungsbeschwerde gegen 
Landes-Klimaschutzgesetze erfolglos
Mit Beschluss vom 01.02.2022 (Az.: 1 BvR 
1565/21 u.a.) hat das Bundesverfas-
sungsgericht 11 Verfassungsbeschwer-

den nicht zur Entscheidung angenom-
men, die sich zum Teil gegen bereits 
bestehende Landesklimaschutzgesetze 
und zum Teil gegen das Unterlassen 
einiger Landesgesetzgeber richteten, 
einen Reduktionspfad für Treibhausgase 
gesetzlich zu normieren.
Das BVerfG hat in seinem Beschluss er-
neut hervorgehoben, dass die Grundrech-
te davor schützen, dass die durch das 
Klimaschutzgebot des Art. 20a GG und 
die grundrechtlichen Schutzpflichten ge-
gen Klimawandelfolgen (Art. 2 Abs. 2 Satz 
1, Art. 14 Abs. 1 GG) aufgegebene Treib-
hausgasminderungslast einseitig auf 
spätere Zeiträume und damit auf nachfol-
gende Generationen verlagert werde. 
Beschwerdeführende könnten sich inso-
weit grundsätzlich mit einer Verfassungs-
beschwerde gegen Regelungen wenden, 
die festlegen, welche Gesamtmenge an 
CO  in näherer Zukunft emittiert werden 2
dürfe, wenn die Regelungen eingriffsähnli-
che Vorwirkung für anschließende Zeiträu-
me entfalten.
Eine eingriffsähnliche Vorwirkung setze 
indes voraus, dass der jeweilige Gesetz-
geber selbst einem grob erkennbaren 
Budget insgesamt noch zulassungsfähi-
ger CO -Emissionen unterliege. Zur Be-2
gründung der Rüge, künftige Freiheit wer-
de unverhältnismäßig beschränkt, müsse 
sich die Verfassungsbeschwerde außer-
dem grundsätzlich gegen die Regelung 
der Gesamtheit der gegenwärtig zugelas-
senen CO -Emissionen richten, weil re-2
gelmäßig nur diese, nicht aber punktuel-
les Tun oder Unterlassen des Staates die 
Reduktionlasten insgesamt unverhältnis-
mäßig auf die Zukunft verschieben könn-
te. Hier fehle es vorliegend jedoch bereits 
an Reduktionsmaßgaben, denen sich 
wenigstens grob landesspezifische CO -2
Restbudgets entnehmen ließen. 

Anmerkung des DStGB:
Die Entscheidung des BVerfG präzisiert, 
dass es hinsichtlich der Bewertung von 
Maßnahmen gegen den Klimawandel 
grundsätzlich auf eine Gesamtbetrach-
tung der gegenwärtig in Deutschland 
vorgesehenen CO -Reduktionsziele an-2
kommt. In Anknüpfung an seinen Be-
schluss vom 24. März 2021 (1 BvR 
2656/18) hat das BVerfG unterstrichen, 
dass den einzelnen Landesgesetzgebern 
keine – auch nur grob überprüfbare – 
Gesamtreduktiongröße vorgegeben sei, 
die sie rechtlich einzuhalten hätten. Eine 
solche landesspezifische Reduktions-
maßgabe sei derzeit weder dem Grund-
gesetz noch dem einfachen Bundesrecht 
zu entnehmen. Mithin könne eine Verlet-

zung der bestehenden Schutzpflichten 
vor den Gefahren des Klimawandels aus 
Art. 2 Abs. 2 Satz 1 und Art. 14 Abs. 1 GG 
angesichts der bereits existierenden ge-
setzlichen Regelung auf Bundesebene 
derzeit auch nicht festgestellt werden.
Der Beschluss verdeutlicht: Die auf Bun-
desebene vorgesehenen CO -Reduk-2
tionsziele müssen nun zeitnah mit konkre-
ten Maßnahmen verfolgt werden. Eine 
enge kommunale Einbindung ist hierbei 
unerlässlich, denn die Kommunen sind 
die Schlüsselakteure beim Klimaschutz. 
Neben dem Ausbau Erneuerbarer Ener-
gien, der vorwiegend in den ländlichen 
Regionen umgesetzt wird, sind sie unter 
anderem für eine klimagerechte Stadt- 
und Verkehrsentwicklung verantwortlich, 
im Bereich der Gebäudeenergieeffizienz 
gefordert und üben eine Vorbildfunktion 
bei der umwelt- und klimafreundlichen 
Beschaffung aus. Bei den anstehenden 
Maßnahmen ist daher auf eine auskömm-
liche finanzielle Unterstützung durch 
Bund und Länder sowie auf eine sozial-
verträgliche Maßnahmenumsetzung zu 
achten. Die geplanten Ausbauziele im 
Bereich der Erneuerbaren Energien wer-
den zudem nur erreicht, wenn es gelingt, 
die erforderliche Planungs- und Genehmi-
gungsverfahren massiv zu beschleunigen 
und zu vereinfachen. Derzeit dauert die 
Genehmigung einer Windenergieanlage 
an Land im Schnitt 21 Monate. Dies ist 
deutlich zu lang. Nur wenn es gelingt, 
Versorgungssicherheit und Bezahlbarkeit 
sicherzustellen, wird die notwendige Ak-
zeptanz bei den Bürgerinnen und Bürgern 
für eine Klima- und Energiewende er-
reicht.

OVG Lüneburg: 
Planungen zur Windenergie an 
Land erneut aufgehoben
In zwei Gerichtsentscheidungen vom 
08.02.2022 hat das OVG Lüneburg Wind-
energieplanungen durch den Landkreis 
Uelzen und die Stadt Diepholz für unwirk-
sam erklärt. Grund für die Aufhebungen 
waren insbesondere fehlerhafte Festle-
gungen von Vorranggebieten sowie die 
mangelnde Eignung ausgewiesener Flä-
chen aufgrund von Konflikten mit militäri-
schen Belangen.
In den vom Senat entschiedenen Fällen 
(Az.: 12 KN 51/20 und 12 KN 101/21) 
hatten die Windenergieanlagenbetreiber 
jeweils geltend gemacht, durch die pla-
nungsrechtlichen Vorgaben zur Wind-
energienutzung zu Unrecht an der Errich-
tung von Anlagen gehindert zu sein. Die 
Antragsgegner hatten die Windenergie-
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nutzung nach § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB 
im Rahmen ihrer regionalen Raumord-
nungsprogramme (RROP) auf bestimmte 
Standorte eingeschränkt bzw. konzen-
triert.
In dem Verfahren 12 KN 51/20 hat der Se-
nat Regelungen als unbestimmt angese-
hen, sofern nicht deutlich werde, ob sich 
auch die Rotoren von Windenergieanla-
gen innerhalb der festgesetzten Vorrang-
gebiete befinden müssten oder ihre Gren-
zen überschreiten dürften. Ferner werde 
nicht deutlich, in welchen Gebieten Hö-
henbegrenzungen gelten würden. Zudem 
beanstandet das Gericht, dass auch Flä-
chen zu Vorranggebieten für die Wind-
energie ausgewählt worden seien, die da-
zu nicht im vollen Umfang geeignet seien. 
Insbesondere bestünde Konflikte mit Tief-
flugstrecken der Bundeswehr. Diese Fra-
ge hätte nicht auf ein späteres Geneh-
migungsverfahren verschoben werden 
dürfen. 
In dem Verfahren 12 KN 101/21 hat der 
Gerichtshof die Planung von Sonderge-
bieten (Flächennutzungsplan) der Stadt 
Diepholz für unwirksam erklärt. Bei der 
Flächenausweisung nach § 35 Abs. 3 Satz 
3 BauGB sei das sich daraus ergebende 
Prüfprogramm rechtsfehlerhaft ange-
wandt worden. Auch hier fehle es an einer 
hinreichenden Prüfung entgegenstehen-
der militärischer Belange. Zudem hätte 
die Stadt nach der Ansiedlung eines 
Fischadlers in nur 280 m Entfernung zu 
ihrem größten Sondergebiet reagieren 
müssen. Des Weiteren sei eine Planung 
rechtsfehlerhaft, welche es sich pauschal 
als Ziel gesetzt habe, dass zwischen 
Windenergieanlagen und Wohnbebau-
ung im Innenbereich ein Abstand von 
mindestens 500 m einzuhalten sei. 

Anmerkung des DStGB:
Planerische Ausweisungen rund um die 
Errichtung und Nutzung von Windenergie-
anlagen beschäftigen deutschlandweit 
eine Vielzahl von Verwaltungsgerichten. 
Insbesondere die Ausweisung von Vor-
ranggebieten für die Windenergienutzung, 
unter gleichzeitigem Ausschluss weiterer 
Flächen (§ 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB), hat in 
den letzten Jahren eine Eigendynamik in 
der Rechtsprechung gewonnen. Viele 
Planungsträger scheitern an den sehr 
hohen und mitunter widersprüchlichen 
gerichtlichen Maßstäben bei der Auswahl 
sog. harter und weicher Tabuzonen. Dies 
unterstreichen auch die vom OVG Lüne-
burg aktuell getroffenen Entscheidungen. 
Hier zeigt sich deutlicher Handlungsbe-
darf auf Seiten des Gesetzgebers, wichti-
ge Aspekte der Planung zukünftig neu 
auszugestalten. Themenfeld ist hier nicht 
allein die Konzentrationszonenplanung 
für Windenergieanlagen, sondern auch 
der Umgang mit Fragen des Artenschut-
zes sowie mit militärisch genutzten Tief-
flugstrecken.

In Anbetracht der ambitionierten Kli-
maschutz- und Ausbauziele der neuen 
Bundesregierung sind Anpassungen 
dringend erforderlich. Mit einem Bestand 
an 56 Gigawatt (GW) installierter Leistun-
gen bedarf es eines Brutto-Zubaus von 44 
GW an Windenergie an Land, um das 
Ausbauziel der Bundesregierung für das 
Jahr 2030 zu erreichen. Dafür müssen ins-
besondere Flächenausweisungen verein-
facht und rechtssicher gestaltet werden 
können und damit die kommunale Pla-
nung entlastet werden.

VK Südbayern: 
Zeitliche Anforderungen an die 
Abgabe eines elektronischen
Angebots
Die Vergabekammer Südbayern hat mit 
Beschluss vom 15.11.2021 (Az.: 3194.Z3-
3_01-21-20) Klarstellungen zu den zeitli-
chen Anforderungen an die Abgabe eines 
elektronischen Angebots getroffen:
Soweit der Schlusstermin für den Eingang 
der Angebote mit einem Datum und z. B. 
10:00 Uhr Ortszeit angegeben ist, endet 
die Angebotsfrist „Punkt“ 10 Uhr, d. h. um 
10:00:00 Uhr. Bei einer Angebotsabgabe 
mit elektronischen Mitteln über eine E-
Vergabeplattform ist für den maßgebli-
chen Zugangszeitpunkt eines Angebots 
nicht auf die Abrufbarkeit (bzw. Öffnungs-
möglichkeit) der Angebotsdatei durch 
den Auftraggeber abzustellen, sondern 
auf den vollständigen Upload der über-
mittelten Angebotsdaten auf den Server 
der vom Auftraggeber genutzten Verga-
beplattform.
Verzögerungen durch Bearbeitungs-
schritte der bereits eingegangenen Ange-
botsdaten wie Verschlüsselung und Um-
speichern in den gesicherten Auftragge-
berbereich auf der E-Vergabeplattform 
führen nicht zu einer faktischen Verkür-
zung der Angebotsfrist.
§ 312i Abs. 1 Satz 2 BGB ist für den Zu-
gang des Angebots in einem elektronisch 
durchgeführten Vergabeverfahren nicht 
entsprechend anzuwenden.
In dem zugrundeliegenden Sachverhalt 
hatte ein öffentlicher Auftraggeber Baulei-
stungen ausgeschrieben. Schlusstermin 
für die elektronische Einreichung von 
Angeboten war der 11.03.2021 um 10:00 
Uhr. Ein Bieter reichte am letzten Tag sein 
Angebot ein. Die Vergabeplattform regi-
strierte den Eingang für 10:00:03 Uhr. Der 
Auftraggeber stufte das Angebot darauf-
hin als „verspätet eingegangen“ ein. Der 
Bieter entgegnete, dass die Verspätung 
erst vorliege, wenn das Angebot ab 10:01 
Uhr eingegangen wäre. Außerdem sei er 
nicht „schuld“ an der späten Abgabe des 
Angebots. Frühere Versuche, das Ange-
bot hochzuladen, seien gescheitert. Die 
Datei sei aufgrund der Größe von der Ver-
gabeplattform zurückgewiesen worden. 
In den Vergabeunterlagen sei jedoch 

keine Größenbeschränkung genannt ge-
wesen. Der Auftraggeber fragte bei seiner 
externen Vergabeplattform nach. Diese 
bestätigte ihm, dass aus dem Zeitraum 
vor Angebotsschluss keine Probleme 
bekannt seien. Der betroffene Bieter habe 
auch kein Problem gemeldet. Es habe 
auch keine Größenbeschränkungen für 
Angebote gegeben. In der Folge bestätig-
te der Auftraggeber den Ausschluss des 
Angebots. 
Der Bieter stellte – erfolgreich – Nachprü-
fungsantrag. Das Angebot hätte nach der 
Bewertung der VK Südbayern nicht aus-
geschlossen werde dürfen. Im Nachprü-
fungsverfahren obliege es dem Auftrag-
geber, darzulegen, dass das verspätete 
Hochladen des Angebots auf einem Nut-
zungsfehler und nicht auf einer Fehlfunkti-
on der Vergabeplattform beruht. Vorlie-
gend sei das Angebot um 09:59:35 Uhr im 
dritten Versuch rechtzeitig eingegangen. 
Der vollständige Upload und die Ver-
schlüsselung seien noch vor Ablauf der 
Angebotsfrist erfolgt. Lediglich das not-
wendige Ablegen des verschlüsselten 
Angebots im Bereich des Auftraggebers 
auf dem Vergabesystem war erst knapp 
drei Sekunden nach Ablauf der Angebots-
frist abgeschlossen. Diese Bereitstellung 
im Bereich des Auftraggebers sei für eine 
Angebotseröffnung zwar notwendig, falle 
aber hinsichtlich eines rechtzeitigen Zu-
gangs des Angebots nicht mehr in die 
Risikosphäre des Bieters. Auf § 312i Abs. 
1 Satz 2 BGB sei bei einer E-Vergabe nicht 
abzustellen. Die Konstellation einer Be-
stellung im elektronischen Rechtsverkehr 
sei nicht mit der bei einer E-Vergabe ver-
gleichbar. Für einen Zugang eines elektro-
nischen Angebots trage der Bieter das 
Transportrisiko. Dieser müsse sicherstel-
len, dass das Angebot dem Auftraggeber 
so nahegebracht werde, dass es nur noch 
von ihm abhänge, vom Angebot Kenntnis 
zu nehmen. Das interne Verteilungsrisiko 
trage der Auftraggeber.

OLG München: 
Badeaufsicht verpflichtet nicht zur 
lückenlosen Beobachtung jeden 
Schwimmers
Das OLG München hat nach einem tödli-
chen Badeunfall in einem Freibad eine 
Schadenersatzklage gegen den Betreiber 
und den Bademeister mit Urteil vom 
20.01.2022 (Az.: 1 U 7114/20) zurückge-
wiesen. Eine Badeaufsicht habe nicht die 
Pflicht zur lückenlosen Beobachtung 
eines jeden Schwimmers, führte das OLG 
zur Begründung aus. Die Familie des 
Vaters, der im August 2015 in dem 
Schwimmbad im niederbayerischen Trif-
tern ertrunken ist, ist damit auch in zweiter 
Instanz gescheitert.
Das OLG schloss sich in dem Urteil voll-
ständig der Entscheidung des Landge-
richtes in Landshut an. Hintergrund der 
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Klage war, dass der Bademeister an dem 
Tag des Unfalls vorübergehend in sein 
Häuschen am Rand des Schwimmbe-
ckens gegangen war, um Wasserproben 
zu nehmen. Die Kläger waren der Ansicht, 
dass der Aufseher bei geschätzt 350 bis 
400 Badegästen, wovon sich 150 im Be-

cken aufgehalten hätten, nicht in sein Ba-
demeisterhäuschen hätte gehen dürfen.
Die Gegenseite argumentierte hingegen, 
die Durchführung anderer Tätigkeiten sei 
nicht grundsätzlich pflichtwidrig, wenn der 
Bademeister jederzeit erreichbar sei und 
auf Hilferufe reagieren könne. Dem schloss 

sich das OLG an und sah keine Pflichtver-
letzung. Ein Bademeister müsse sich nicht 
ständig auf dem Hochsitz am Beckenrand 
positionieren, auch wenn er im konkreten 
Fall den in der Nähe abgetauchten Verun-
glückten von dort besser hätte beobachten 
können, so das Gericht.

Aus dem Landesverband

Der Landesvorstand des Schleswig-Hol-
steinischen Gemeindetages ist am 9. 
Februar zu seiner ersten Sitzung im neuen 
Jahr im Hotel Maritim Bellevue in Kiel 
zusammengekommen. Der Vorstand hat 
im Rahmen der Sitzung mit vielen Worten 
des Dankes und der Anerkennung sowie 
einigen Präsenten den stellvertretenden 
Landesgeschäftsführer Jochen Nielsen 
gebührend in seine Freistellungsphase 
verabschiedet. 
Der Landesvorsitzende Thomas Schreit-
müller hat nach der Begrüßung aller Teil-
nehmer sein Wort sogleich an Jochen 
Nielsen gerichtet: „Es ist heute eine be-
sondere Sitzung.“ In der Tat war sie das – 
für alle Vorstandsmitglieder und natürlich 
auch für Jochen Nielsen selbst, der mit 
einem lachenden und einem weinenden 
Auge nun in die nächste Lebensphase 
geht, wie er bereits im Vorfeld betont hat. 
Thomas Schreitmüller zeichnete den 
durchaus beeindruckenden Werdegang 
des stellvertretenden Landesgeschäfts-
führers nach, nicht ohne ihn um die eine 
oder andere Anekdote zu bitten. Vor 47 
Jahren hat Jochen Nielsen seine Ausbil-
dung zum Verwaltungsfachangestellten 
bei der Stadt Eckernförde begonnen. 
Gleich am ersten Ausbildungstag hatte er 
einige skurrile Begegnungen, die ihm 
nach wie vor gut im Gedächtnis geblieben 
sind. Doch wer ihn kennt, weiß: einen 
Herrn Nielsen kann so leicht nichts schre-
cken. Kein Wunder also, dass er zielstre-
big eine beachtliche Laufbahn in der 
Kommunalverwaltung hingelegt hat. Vom 
jungen Auszubildenden zum Diplom-Ver-
waltungswirt bis hin zum Kämmerer beim 
Amt Dänischenhagen. 
2002 hat Jochen Nielsen als Referent 
beim Schleswig-Holsteinischen Gemein-

Stellvertretender Landesgeschäftsführer 
Jochen Nielsen verabschiedet

SHGT-Landesvorstand tagte im Hotel Maritim Bellevue in Kiel

detag angefangen, seit 2014 hatte er zu-
sätzlich die Funktion des stellvertretenden 
Geschäftsführers inne. „Eine Bilderbuch-
karriere“, wie Thomas Schreitmüller be-
tonte. „Du bist ein Urgestein, bist festver-
wurzelt, gehörst quasi zum Inventar des 
Gemeindetages.“ Der Landesvorsitzende 
unterstrich in seiner Ansprache, wie viel-
fältig und breitgefächert das Aufgabenge-
biet von Jochen Nielsen war. 
Gemeinsam mit Landesgeschäftsführer 
Jörg Bülow überreichte Thomas Schreit-
müller dem scheidenden stellvertreten-
den Geschäftsführer Jochen Nielsen eine 
Reihe von Abschiedspräsenten, allerlei 

Jörg Bülow überreichte mit Thomas Schreitmüller Jochen Nielsen einen Präsentkorb 
mit Spezialitäten aus jedem SHGT-Kreisverband.

Besonderheiten aus allen schleswig-hol-
steinischen Verbandsregionen. „Ich freue 
mich sehr, auch über die vielen lobenden 
Worte,“ bedankte sich Jochen Nielsen. 
„Ich bin ja fast erschlagen von dem gan-
zen Lob“, sagte er lachend und bedankte 
sich seinerseits für eine tolle gemeinsame 
Zeit beim Schleswig-Holsteinischen Ge-
meindetag, beim dem ihm das strategi-
sche Arbeiten auch viel Spaß gemacht 
habe. Mit einem „schönen Dank“ in die 
Runde, schloss Jochen Nielsen seine 
kurze Ansprache. Alle Teilnehmer der 
Landesvorstandssitzung huldigten dem 
stellvertretenden Landesgeschäftsführer 
mit anhaltendem Applaus. 
Der Landesvorstand hat sich neben der 
Verabschiedung von Jochen Nielsen zu-
dem unter anderem mit dem Thema Fi-
nanzierung eines Rechtsanspruchs auf 
Ganztagsbetreuung beschäftigt. Landes-
geschäftsführer Bülow hat den Sitzungs-
teilnehmern einen Überblick über den 
aktuellen Sachstand gegeben, der deut-
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lich gemacht hat, dass es weiterer intensi-
ver Verhandlungen mit dem Land bedarf. 
Wie Jörg Bülow ausführte, dürfte mit Blick 
auf die kommende Landtagswahlperiode 
die Finanzierung der Ganztagsbetreuung 
eines der wichtigsten Themen für die 
Forderungen der Kommunalen Landes-
verbände an einen neuen Landtag und an 
eine neue Landesregierung sein. 
Die Vorbereitung der Landtagswahl war 
sodann ein weiteres Thema, mit dem sich 
die Teilnehmer der Sitzung befasst haben. 
Der Vorstand befürwortet die Ausarbei-
tung eines gemeinsamen Forderungska-
talogs mit den anderen Kommunalen 
Landesverbänden zur Landtagswahl und 
die Formulierung von Wahlprüfsteinen 
gegenüber den Landtagsfraktionen. Es 
wurde beschlossen, dass der Landesvor-
sitzende Schreitmüller und Landesge-
schäftsführer Bülow auf Grundlage der 
Positionen und Beschlüsse des SHGT 
entsprechende Dokumente ausarbeiten.
Herr Bülow hat ferner einen Überblick über 
die aktuellen Entwicklungen im Beamten- 
und Besoldungsrecht gegeben: Im Ge-
setzgebungsverfahren befinden bzw. be-
fanden sich aktuell vier Gesetze und zwei 

Verordnungen mit Änderungen des Lauf-
bahn-, Status- und Besoldungsrechts der 
Beamten. Außerdem schreitet die auch 
vom SHGT geforderte Reform des Auf-
stiegsverfahrens in den höheren Dienst 
voran.  
Der Landesgeschäftsführer hat zudem 
die geplanten Änderungen des Kommu-
nalabgabengesetzes (KAG) vorgestellt. 
Mit Landtagsdrucksache 19/3527 liegt 
dem Landtag seit Ende Dezember ein ent-
sprechender Gesetzentwurf vor. Die erste 
Lesung im Landtag hat am 26. Januar 
2022 stattgefunden. Der Gesetzentwurf 
sieht unter anderem mehr Flexibilität bei 
Straßenausbaubeiträgen vor. Die Diskus-
sion des Landesvorstandes zu diesem 
Punkt hat noch einmal verdeutlicht, dass 
viele Gemeinden nicht ohne die Erhebung 
von Straßenausbaubeiträgen auskom-
men. Aber auch die geplanten Änderun-
gen, mit denen die Kommunen den Ei-
genanteil flexibler bestimmen können 
sollen, den sie in den Ausbau stecken, 
sind mit Vorsicht zu betrachten. Unter 
anderem werfen sie ungeklärte Rechtsfra-
gen auf.
Der Landesvorstand hat in seiner ersten 

Sitzung im neuen Jahr seinen Blick auch 
noch ein Stückchen weiter in die Zukunft 
gerichtet und sich mit den Herausforde-
rungen der im Mai 2023 anstehenden 
Kommunalwahlen befasst. So werden die 
Parteien und Wählergemeinschaften 
abermals vor der großen Herausforderung 
stehen, ausreichend Wahlhelfer und vor 
allem die benötigte Zahl an Bewerbern zu 
finden und nach der Wahl alle ehrenamtli-
chen Bürgermeister zu besetzen, wie Jörg 
Bülow betonte. Die Sitzungsteilnehmer 
haben konstruktive Anregungen diskutiert, 
wie den Herausforderungen seitens des 
SHGT begegnet werden kann, bzw., wel-
chen Beitrag der SHGT zu Unterstützung 
leisten kann. 
Nach einem zweckdienlichen Austausch 
zu den aufgezeigten und noch einigen 
weiteren Themen, dankte der Landesvor-
sitzende Thomas Schreitmüller allen Teil-
nehmern und schloss die „besondere 
Sitzung“, die sicher nicht nur dem schei-
denden stellvertretenden Landesge-
schäftsführer Jochen Nielsen noch lange 
in Erinnerung bleiben wird. 

Danica Rehder

Nach 47 Jahren im Berufsleben und nach 
20 Jahren beim Schleswig-Holsteini-
schen Gemeindetag ist Jochen Nielsen 
mit einer kleinen Feierstunde im Haus der 
kommunalen Selbstverwaltung im Kreise 
seiner Kolleginnen und Kollegen und 
einiger, teils langjähriger, Weggefährten 
aus anderen Verbänden und Behörden in 
den Ruhestand verabschiedet worden. Zu 
diesem feierlichen Anlass kam unter ande-
rem auch der ehemalige Landesge-
schäftsführer Dr. Hartmut Borchert in sei-
ne alte Wirkungsstätte.  
Jochen Nielsen, der vor 47 Jahren seine 
Karriere mit der Ausbildung zum Ver-
waltungsfachangestellten bei der Stadt 
Eckernförde begonnen hat, ist in Schles-
wig-Holstein ein bekanntes und geschätz-
tes Gesicht – sowohl bei den Kommunal-
verwaltungen als auch in der Landespolitik 
sowie in zahlreichen Verbänden und Verei-
nen. Das ist im Rahmen der kleinen Feier-
stunde für Jochen Nielsen noch einmal 
deutlich geworden, nicht nur in der Rede 
von Landesgeschäftsführer Jörg Bülow. 
Viel Lob, Wertschätzung und Anerkennung 
für seine Verdienste und seinen zwischen-
menschlichen Umgang schwangen auch 
in allen anderen kurzen Ansprachen und 
Dankesworten mit. Der Tenor aller Redner 

Danke, Jochen Nielsen 

Der SHGT hat sich von seinem geschätzten 
stellvertretenden Landesgeschäftsführer verabschiedet

und Gäste der kleinen Feierstunde: „Wir 
haben immer gerne und konstruktiv mit 
Jochen Nielsen zusammengearbeitet.“ 
Präsente zur Verabschiedung überreich-

Landesgeschäftsführer Jörg Bülow überreichte Jochen Nielsen aus Anlass des 
Eintritts in den Ruhestand eine „Urkunde“.

ten dem scheidenden stellvertretenden 
Geschäftsführer neben dem SHGT unter 
anderem auch der Städteverband, der 
Landkreistag, das BKZ.SH und der ITV.SH. 
Wie Jörg Bülow am Tag der kleinen Feier-

stunde betonte, „ist heute für uns alle ein 
sehr besonderer Tag, der für die Ge-
schäftsstelle des Gemeindetages auch 
einen tiefen Einschnitt bedeutet. Ich glau-
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Anzeige

be, wir können uns die Geschäftsstelle 
des SHGT ohne Herrn Nielsen nicht so 
richtig vorstellen und trotzdem müssen wir 
das ab Montag probieren. Nach 20 Jah-
ren beim SHGT ist heute der letzte Arbeits-
tag unseres stellvertretenden Geschäfts-
führers Jochen Nielsen. Herzlichen Dank, 
dass Sie deshalb alle hier sind.“
Der Landesgeschäftsführer zeigte noch 
einmal auf, dass Jochen Nielsen ein sehr 
breites Referat betreut hat: Das gesamte 
kommunale Haushalts-, Finanz- und Steu-
erwesen einschließlich der Abgaben, 
Breitbandausbau, Digitalisierung der Ver-
waltung, Datenschutz und Bürgerdaten. 
„Jeder von uns weiß, wie intensiv diese 
Themen in dieser Zeit gewesen sind, wenn 
wir nur an zwei FAG-Reformen, die größte 
Reform des kommunalen Haushaltsrechts 
überhaupt und die rasante Entwicklung 
von E-Government und digitaler Verwal-
tung denken. Aktuell sind wir auf mind. 27 
Gremien gekommen, in denen er mit-
wirkt“, erzählte Jörg Bülow. Jochen Niel-
sen habe das interne Finanzwesen beim 
SHGT auf Vordermann gebracht und all 
die Jahre einstimmig beschlossene Haus-
halte aufgestellt. Von 2007 bis 2018 orga-
nisierte er für die schleswig-holsteinischen 
Bürgermeister und alle Kommunalen Lan-
desverbände (KLV) gemeinsam einen 
kostenfreien Besuch der CeBIT in Hanno-
ver, verbunden mit einem besonderen 
Vortragsprogramm. Seit dem 1. Septem-
ber 2014 war er stellvertretender Ge-
schäftsführer in der Geschäftsstelle des 
SHGT und damit auch intensiv in die 
Abstimmung mit den Schwesterverbän-
den und die Vertretung des SHGT nach 
außen eingebunden.
Wie Jörg Bülow betonte, hat der scheiden-
de stellvertretende Geschäftsführer die 
Geschäftsstelle des SHGT mit seiner 

Persönlichkeit entscheidend mitgeprägt: 
„Für diesen langjährigen großen Einsatz 
beim SHGT und für Ihren Beitrag zur Kolle-
genschaft danken wir Ihnen sehr herzlich. 
Wir werden Sie ganz sicher vermissen und 
uns gern erinnern: an gemeinsam ge-
schlagene Schlachten, an lustige Be-
triebsausflüge und viele nette Gespräche.“ 
So gab es für Jochen Nielsen unter ande-
rem dann auch in Form persönlicher Prä-
sente von den Kolleginnen und Kollegen 
einige Erinnerungen an die gemeinsame 
Zeit beim Gemeindetag. Mit den besten 
Wünschen und natürlich einer unentbehrli-
chen Urkunde, übergab der Landesge-
schäftsführer das Wort an Jochen Nielsen, 
der sich seinerseits herzlich für die Präsen-
te und eine schöne gemeinsame Zeit 
bedankte. 

Der stellvertretende Geschäftsführer be-
dankte sich herzlich bei allen Anwesen-
den, bei seinen Kolleginnen und Kollegen 
der Geschäftsstelle und allen weiteren 
Weggefährten, mit denen er über die Jah-
re gut zusammengearbeitet und auch 
einiges gemeinsam erlebt hat. „Es war 
eine schöne Zeit.“ Nun freut sich Jochen 
Nielsen auf die neue Lebensphase, die 
vor ihm liegt. Seine Kolleginnen und Kolle-
gen wünschen ihm für seinen nächsten 
Lebensabschnitt alles erdenklich Gute, 
Gesundheit sowie ganz viel Freude und 
Erfolg bei allem, was sich der rührige Fa-
milienmensch für die nächsten Jahre vor-
genommen hat. 

Danica Rehder 

Verabschiedung von Jochen Nielsen im Haus der kommunalen Selbstverwaltung.
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Am 5. Februar hat Erika Blumberg ihr 20-
jähriges Jubiläum beim SHGT gefeiert. Zu 
diesem Anlass kam die Geschäftsstelle 
zusammen und gratulierte Frau Blumberg 
gemeinsam. Landesgeschäftsführer Jörg 
Bülow überreichte ihr ein Präsent sowie 
einen farbenfrohen Blumenstrauß und 
bedankte sich herzlich für ihr Engagement 
und ihre verlässliche Arbeit. Seit 2002 
bereichert die Sekretärin die Geschäfts-
stelle mit ihren vielfältigen Qualifikationen 
und bringt ihre Schaffenskraft stets tat-
kräftig ein. „Ich möchte mich recht herz-
lich bei Ihnen für Ihren jahrelangen Einsatz 
bedanken. Seit 20 Jahren kümmern Sie 
sich um unsere Homepage, die Ehrung 
von Amtsjubiläen und Glückwünsche, die 
Abrechnung von Sitzungsgeldern und 
Reisekosten, die Vorbereitung von Sitzun-
gen, das Zeitschriftenarchiv und viele 
weitere Aufgaben. Wir gratulieren Ihnen 
zu diesem Dienstjubiläum und freuen uns 
auf die weitere Zusammenarbeit in unse-
rem Team“, betonte Jörg Bülow in einer 
kleinen Ansprache. Unter dem zustim-
menden Applaus der Kolleginnen und 
Kollegen nahm Erika Blumberg gerührt 
die Präsente entgegen und bedankte sich 
ihrerseits für die jahrelange gute Zusam-
menarbeit.

Geschäftsstelle gratuliert 
Erika Blumberg

Landesgeschäftsführer Jörg Bülow gratulierte Erika Blumberg zu ihrem 
20-jährigen Jubiläum beim SHGT.

Infothek

„Blauer Kompass“ für innovative 
Projekte
Das Bundesumweltministerium und das 
Umweltbundesamt suchen innovative 
Projekte für die Klimaanpassung: Der 
„Blaue Kompass“, ist die höchste staatli-
che Auszeichnung in Deutschland für 
Projekte zur Anpassung an die Folgen der 
Klimakrise. Im Jahr 2022 wird der Preis 
erstmals als Bundespreis ausgelobt. Be-
werben können sich wie bisher private 
und kommunale Unternehmen, Bildungs- 
und Forschungseinrichtungen sowie Ver-
eine, Verbände und Stiftungen. Erstmals 
sind auch Städte, Gemeinden und Land-
kreise direkt angesprochen. Im Zentrum 
stehen innovative Projekte mit nachhalti-
gen Lösungen für die Klimaanpassung. 
Bewerbungsfrist ist der 25. März 2022. Die 
Auszeichnung ist mit einem Preisgeld in 
Höhe von 25.000 Euro je Gewinnerprojekt 
dotiert.
Ob klimaresiliente Produkt- und Ferti-
gungskreisläufe, innovative Konzepte 
zum Umgang mit neuen Krankheitserre-
gern und invasiven Arten, der klimaange-
passte Einsatz von Pestiziden, renaturier-
te Moore und Wälder oder naturbasierte 
Maßnahmen zur Starkregenvorsorge – 

sowohl die verheerenden Starkregenkata-
strophen im Sommer 2021 als auch an-
haltende Dürreperioden zeigen, wie wich-
tig es ist, sich an die Folgen der Erderhit-
zung anzupassen. Aufgrund der Vielge-
staltigkeit der Klimafolgen und möglicher 
Anpassungsmöglichkeiten berühren die 
damit verbundenen Fragestellungen die 
gesamte Gesellschaft. Daher richtet sich 
der neue Bundespreis an verschiedene 
Akteure. Projekte aus vier Kategorien kön-
nen sich bewerben: Kommunen, private 
und kommunale Unternehmen, Bildungs- 
und Forschungseinrichtungen sowie Ver-
eine, Verbände und Stiftungen. Fragen 
beantwortet das Wettbewerbsbüro (E-
Mail an blauerkompass@uba.de) auch 
im Rahmen einer Anfang März geplanten 
Online-Sprechstunde des Zentrums Kli-
ma-Anpassung. Die Bewerbungsunterla-
gen finden sich auf: www.uba.de/blauer
kompass.

Bewilligungsstopp für 
KfW-Gebäudeförderung aufgehoben
Die Bundesministerien für Wirtschaft und 
Klimaschutz (BMWK), für Wohnen, Stadt-

entwicklung und Bau (BMWSB) und der 
Finanzen (BMF) haben sich nach deutli-
cher Kritik am Förderstopp auf ein ge-
meinsames Vorgehen zur Bundesförde-
rung für effiziente Gebäude (BEG) durch 
die KfW verständigt.
Der vorläufig verhängte Programmstopp 
der Bundesförderung für effiziente Ge-
bäude (BEG) der KfW vom 24.01.2022 
hatte viele Fragen aufgeworfen. Grund für 
diese Entscheidung von Seiten der KfW 
und des Bundesministeriums für Wirt-
schaft und Klimaschutz (BMWK) war die 
hohe Antragszahl der letzten Wochen, die 
zu einer Ausschöpfung der vom Bund für 
die Bundesförderung für effiziente Ge-
bäude (BEG) bereitgestellten Haushalts-
mittel geführt hatte.
Die zuständigen Ministerien haben sich 
nun auf ein gemeinsames Vorgehen zur 
Bundesförderung für effiziente Gebäude 
(BEG) geeinigt. Danach ist vorgesehen, 
dass alle förderfähigen Altanträge, die bis 
zum Antragsstopp am 24.01.2022 einge-
gangen sind, bearbeitet werden. Die hier-
bei betroffenen 24.000 Anträge werden 
nun von der KfW nach den bisherigen 
Programmkriterien geprüft. Sofern diese 
förderfähig sind, werden sie genehmigt.
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Da der sofortige Antrags- und Zusage-
stopp auch zahlreiche Städte und Ge-
meinden und deren Gebäudebestand 
betroffen hat, ist die nunmehr angekün-
digte Bearbeitung aller bis zu diesem 
Stichtag eingegangenen Förderanträge 
zu begrüßen. Die kommunalen Spitzen-
verbände hatten sich in einem gemeinsa-
men Brief an Bundeswirtschaftsminister 
Habeck für eine zeitnahe Klärung der 
Sachlage sowie eine Ausfinanzierung der 
bereits gestellten kommunalen Anträge 
eingesetzt.

BMEL fördert gezielt 
Treibhausgasminderung durch 
Biogasanlagen 
Die Bundesregierung hat sich laut einer 
Pressemitteilung des Bundesministeri-
ums für Ernährung und Landwirtschaft 
(BMEL) zum Ziel gesetzt, die Treibhaus-
gasemissionen in der Landwirtschaft zu 
senken. Daher hat das BMEL die „Richtli-
nie zur Förderung von Investitionen in 
emissionsmindernde Maßnahmen bei der 
Vergärung von Wirtschaftsdüngern“ er-
lassen. Die Förderrichtlinie sieht auch Mit-
tel für Biogasanlagen von kommunalen 
Unternehmen vor und ist befristet bis zum 
31. Dezember 2024.
Im Rahmen der Förderrichtlinie sollen In-
vestitionen von Biogasanlagenbetreibern 
im Sinne des Umwelt- und Klimaschutzes 
zur Steigerung der Vergärung von Wirt-
schaftsdüngern anteilig bezuschusst wer-
den. Ziel ist die Reduzierung umwelt- und 
klimaschädlicher Emissionen in der Land-
wirtschaft aus dem Umgang mit Wirt-
schaftsdüngern allgemein durch die zu-
sätzliche Nutzung von Wirtschaftsdün-
gern aus Biogasanlagen. Gefördert wer-
den neben landwirtschaftlichen bzw. ge-
werblichen Unternehmen auch kommu-
nale Unternehmen, sofern es sich um 
selbstständige Betriebe handelt. 
Gegenstand der Förderung:
- Die gasdichte Abdeckung von Lagern 
 für Gärrückstände, sofern keine rechtli-
 chen Vorgaben zur gasdichten Abde-
 ckung bestehen;
- Umrüstung von bereits errichteten und 
 betriebenen Biogasanlagen unter der 
 Voraussetzung einer Erhöhung des 
 Wirtschaftsdüngeranteils am Substrat-
 einsatz:
 • Maschinen, Geräte und Anlagen zur 
  Aufbereitung von Wirtschaftsdün-
  gern zur energetischen Nutzung in 
  Biogasanlagen;
 • Bau von zusätzlichen Lagerbehäl-
  tern aufgrund höherer Wirtschafts-
  düngermengen sowie damit einher-
  gehender höherer Mengen an Gär-
  rückständen;
 • Maßnahmen zur Annahme von Wirt-
  schaftsdüngern aus anderen Betrie-
  ben und zur logistischen Umsetzung 

  der Wirtschaftsdüngermobilisierung;
- wirtschaftsdüngerspezifische Anla-
 genteile für Biogas-Neuanlagen, unter 
 der Voraussetzung eines Wirtschafts-
 düngeranteils von mindestens 80 
 Masseprozent an der jährlich einge-
 setzten Substratmenge; 
- Investitionsbegleitende Maßnahmen.

Die Förderhöhe ist auf maximal 200.000 
Euro pro Unternehmen und Vorhaben 
begrenzt. Sie variiert in Abhängigkeit der 
Maßnahme und unter Berücksichtigung 
der Unternehmensgröße: Für die Antrag-
stellung stehen auf der Webseite der 
Fachagentur für Nachwachsende Roh-
stoffe e.V. ein Link sowie weitere Informa-
tionen bereit: https://wirtschaftsduenger.
fnr.de/foerderung/antragstellung 

Förderung lokaler Partnerschaften 
für Demokratie 
Der Bund fördert aus dem Bundespro-
gramm „Demokratie leben!“ die Einrich-
tung lokaler Partnerschaften für Demokra-
tie in Kommunen mit mehr als 15.000 Ein-
wohnern mit jährlich bis zu 125.000 Euro. 
Mit der Gründung einer Partnerschaft für 
Demokratie sollen die Kommunen ein 
deutliches Zeichen für ein solidarisches, 
partnerschaftliches Zusammenwirken vor 
Ort senden und in der Umsetzung präven-
tive Wirkung entfalten. Ziele sind Maßnah-
men für Demokratie und Vielfalt vor Ort 
umzusetzen und präventiv gegen lokale 
Formen von Extremismus, Rechtspopu-
lismus sowie Fake-News, Hetze und Ras-
sismus zu wirken. Weitere Informationen 
finden sich unter www.ldz-sh.de. 
Für Rückfragen sowie zur Begleitung und 
Beratung bei der Gründung steht die 
Kontakt- und Fachstelle für Partnerschaf-
ten für Demokratie beim Landesdemokra-
tiezentrum S-H zur Verfügung unter fol-
genden Kontaktdaten: Marianne.Witt@
im.landsh.de oder Tel. 0431/988 2157. 

Kostenfreie Fortbildungsangebote 
des Gigabitbüros des Bundes
Für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
öffentlichen Verwaltung gibt es kostenfreie 
Fortbildungsangebote des Gigabitbü-
ros des Bundes: Der Gigabitausbau in 
Deutschland ist immer häufiger Gegen-
stand der Tätigkeit kommunaler Verwal-
tungen. Änderungen der Gesetzeslage in 
rascher Folge und beständige technische 
Fortentwicklung stellen eine Herausforde-
rung für kommunale Verantwortungsträ-
ger dar. Das Gigabitbüro des Bundes hält 
in diesem Zusammenhang zahlreiche 
Qualifizierungsangebote vor, die an die 
aktuellen Bedürfnisse angepasst sind. 
Unter anderem wurde auf folgende The-
men ein Fokus gesetzt: 

- Eigenwirtschaftlicher Gigabitausbau – 
 Herausforderungen und Umsetzungs-
 hilfen für die kommunale Praxis
- Schwer erschließbare Lagen – Entwick-
 lung von Strategien zur Erschließung
- Mobilfunk – Stellschrauben für Kom-
 munen beim flächendeckenden Aus-
 bau und der Kommunikation mit Netz-
 betreibern.
- TKG-Novelle – Neuerungen und An-
 wendungsfragen
- Smart City – Vernetzung von kommu-
 naler Infrastruktur / Einsatz von Geoda-
 ten für smarte Kommunen

Die Workshops und Schulungen sind 
kostenfrei und werden nur für Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter der öffentlichen 
Verwaltung angeboten. Eine Übersicht 
über die angebotenen Veranstaltungen ist 
verfügbar unter: 
https://gigabitbuero.de/veranstaltungen/ 

Neu: KfW Award Leben
Prämierung innovativer, zukunftsweisen-
der und nachhaltiger Projekte: Der Klima-
wandel, die Digitalisierung sowie der de-
mografische Wandel stellen auch unsere 
Städte vor enorme Herausforderungen. 
Es braucht innovative Konzepte und muti-
ge Lösungen für die Städte von morgen. 
Vieles ist in Deutschland bereits umge-
setzt worden. Um nachhaltige und zu-
kunftsweise Projekte in Städten und Ge-
meinden ins Rampenlicht zu stellen, hat 
die KfW Bankengruppe den neuen KfW 
Award Leben ausgerufen. Die KfW Ban-
kengruppe würdigt Kommunen und Un-
ternehmen in kommunaler Trägerschaft 
als Impulsgeber für die Stadt der Zukunft 
und zeichnet nachhaltige und innovative 
Kommunen aus. Prämiert werden Projek-
te in den Kategorien „Energetische Stadt-
sanierung“, „Digitale Bildung“ und „Sozia-
les und bezahlbares Wohnen“. In jeder 
Kategorie werden drei Preise verliehen, 
jeweils an eine Klein-, mittelgroße und 
Großstadt. Jede Auszeichnung ist mit 
5.000 Euro dotiert, wobei die Kommune 
eine kommunale Einrichtung oder Organi-
sation benennt, an die das Preisgeld 
ausgezahlt wird.
Die Bewerbungsphase für den neuen, mit 
insgesamt 45.000 Euro dotierten, KfW 
Award Leben ist nun gestartet. Die Preis-
träger werden im Rahmen der Abendver-
anstaltung des DStGB-Kommunalkon-
gresses am 27. Juni 2022 ausgezeichnet. 
Bis zum 15. März 2022 können sich Kom-
munen sowie Unternehmen in kommuna-
ler Trägerschaft mit Projekten bewerben, 
die zur Verbesserung der Lebensqualität 
beigetragen haben. Integration, Innovat-
ion, Bezahlbarkeit und Nachhaltigkeit 
sind nur einige Kriterien dabei. Die Er-
folgsbeispiele sollen Impulse für die Städ-
te von morgen liefern und andere zum 
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Nachahmen motivieren. Projekte sollen 
sichtbare Ergebnisse vorweisen können 
und einen gemeinwohlorientierten Cha-
rakter haben. Mehr Infos und Bewer-
bungsunterlagen finden sich unter: www.
kfw-awards.de. 

Projekt „Tausende Gärten 
– Tausende Arten“
Im Rahmen des Projekts „Tausende Gär-
ten – Tausende Arten“ sollen bundesweit 
Menschen für mehr Artenvielfalt in Privat-
gärten und auf öffentlichen Flächen be-
geistert werden. Kommunen wird hierzu 
ein kostenloses Servicepaket zur Verfü-
gung gestellt. Das neu gestartete Service-
paket für Kommunen soll den Bürgerin-
nen und Bürgern Lust auf naturnahes 
Gärtnern machen. Überall gibt es die 
Möglichkeit, etwas für die biologische 
Vielfalt und die Biodiversität zu tun – egal 
ob Dorfgebiet, Klein- oder Großstadt. Das 
Projekt ist Teil des Bundesprogramms 
biologische Vielfalt, das vom Bundesamt 
für Naturschutz mit Mitteln des Bundes-
umweltministeriums gefördert wird.
Alle Kommunen, die Bürgerinnen und 
Bürger über naturnahes Gärtnern infor-
mieren möchten oder planen, selbst 
naturnahe Grünflächen anzulegen, be-
kommen Tipps und Anregungen. Das 
Servicepaket für Kommunen enthält unter 
anderem Merkblätter zum Anlegen von 
Wildstaudenbeeten und Blumenkräuter-
rasen, Mitmachaufrufe und Musterpres-

Termine:

12.03.2022: Aktion „Unser sauberes 
Schleswig-Holstein“

15.03.2022: Besprechung der 
Geschäftsführer der Kreisverbände 
des SHGT

16.03.2022: Bau-, Planungs- und 
Umweltausschuss des SHGT

23.03.2022: Bürgervorstehertagung

29.04.2022: Amtsvorstehertagung

03.05.2022: Rechts-, Verfassungs- 
und Finanzausschuss des SHGT

04.05.2022: Schul-, Sozial- und 
Kulturausschuss des SHGT

11.05.2022: Klausurtagung des 
SHGT-Landesvorstandes

Änderungen durch das 
Coronavirus vorbehalten

Online-Seminarangebote:
Kommunales Management der 
Brückenprüfung
Das Studieninstitut für kommunale Ver-
waltung Sachsen-Anhalt e.V. bietet am 
17.03., die Sächsische Verwaltungs- und 
Wirtschafts-Akademie bietet am 25.03. 
jeweils Online-Seminare „Kommunales 
Management der Brückenprüfung nach 
DIN 1076“ an. Für die Prüfung von Brü-
cken und weiteren Ingenieurbauwerken 
im Zuge von Straßen und Wegen in Kom-
munen werden die technischen Grund-
sätze und die rechtlichen Verantwortlich-
keiten vermittelt, sodass die Führungs-
kräfte eines kommunalen Bauamts ein 

semitteilungen. Das Infopaket ist als In-
spirationsquelle gedacht. Die Materialien 
von „Tausende Gärten – Tausende Arten“, 
vom Flyer über Postkarten bis zu den Info-
blättern, dürfen gerne vervielfältigt und 
verteilt werden. Die Druckdateien werden 
auf Nachfrage kostenlos zur Verfügung 
gestellt. Auch Initiativen, Vereine oder 
Verbände können sie gerne nutzen. Saat-
gut heimischer Wildpflanzen aus zertifi-
zierter Herkunft kann für Verteilaktionen 
kostenpflichtig bestellt werden. Kommu-
nen, die Saatgut verteilen möchten, kön-
nen ab einer Auflage von 2.500 Stück ihr 
eigenes Logo aufdrucken lassen. Weitere 
Informationen zu dem Projekt finden sich 
online unter: www.tausende-gaerten.de/
mitmachen/kommunen/ 

Personalnachrichten

Britta Lang als Bürgermeisterin von
Mittelangeln wiedergewählt
Am 23. Januar 2022 waren in der Gemein-
de Mittelangeln rund 4.270 Wahlberech-
tigte zur Bürgermeisterwahl aufgerufen. 
Dabei konnte die Amtsinhaberin Britta 

Marcel Rohwer neuer Amtsdirektor
des Amtes Jevenstedt
Marcel Rohwer ist seit 1. Januar 2022 
neuer Amtsdirektor des Amtes Jevens-
tedt. Der Amtsausschuss hatte sich be-
reits am 10. Juni 2021 einstimmig für die 
Wahl Rohwers ausgesprochen und auf 
eine Ausschreibung verzichtet. Am 21. 
September 2021 folgte die Wahl des bis-Foto: M. Staudt

Lang (unterstützt von CDU, FDP, SPD und 
SSW) 58,5 Prozent der Stimmen auf sich 
vereinen und wurde im Amt bestätigt. 
Einzelbewerber Stephan Beau erhielt 41,5 
Prozent der Stimmen. Die Wahlbeteili-
gung lag bei 41,9 Prozent. 
Der SHGT gratuliert Britta Lang herzlich 
zur Wiederwahl und wünscht für die weite-
re Amtszeit viel Erfolg!

herigen Fachbereichsleiters zum neuen 
Amtsdirektor. Der 41-jährige Jevenstedter 
ist seit 2010 beim Amt Jevenstedt be-
schäftigt und leitete seit 2016 den Fach-
bereich Innere Dienste.
Der SHGT gratuliert Marcel Rohwer herz-
lich zur Wahl und wünscht für das neue 
Amt viel Erfolg! 

rechtlich abgesichertes, sinnvoll techni-
sches und wirtschaftliches Bauwerksma-
nagement betreiben können. Weitere In-
formationen unter: www.sikosa.de 
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